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Global denken  
und handeln

Die meisten von uns hal
ten die Globalisierung täg
lich in den Händen. Unser 

Smartphone gäbe es nicht ohne 
seltene Erden aus afrikanischen 
Minen, chinesische Produktion 
und die Entwicklungsarbeit aus 
dem Silicon Valley. 

Für den Arbeitsschutz heißt 
das, er darf nicht an Grenzen halt
machen. Das hat das Unglück des 
Rana Plaza in Bangladesch noch 
einmal schmerzhaft deutlich ge
macht. Die gesetzliche Unfall
versicherung pflegt bereits seit 
langem internationale Kooperati
onen. Diese Erfahrung bringt sie 
jetzt auch in ein aktuelles Projekt 
mit Bangladesch ein, das von der 
Internationalen Arbeitsorgani
sation (ILO) und dem Bundesmi
nisterium für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung 
unterstützt wird. Bereits zwei De
legationen aus der bangladeschi
schen Textilindustrie waren bei 
der DGUV zu Gast und haben sich 
in mehrwöchigen Seminaren über 
Arbeitsschutz und soziale Sicher
heit informiert. 

Die DGUV arbeitet damit ganz 
praktisch an der Umsetzung des 
Projektes der „sicheren Lieferket
ten“ mit. Dies ist nur ein Beispiel 
für das Engagement der Unfallver
sicherung im politischen Raum: 

sei es auf europäischer Ebene die 
Freihandelsabkommen und die 
Mehrwertsteuer oder auf natio
naler Ebene die Entwicklungen 
zu Arbeit 4.0 und das neue Prä
ventionsgesetz. Letzteres verfolgt 
ein ehrgeiziges Ziel: Gesundheits
förderung in allen Lebensberei
chen – von der Kita bis zum Ruhe
stand. Wie kann das gelingen? Die 
Unfallversicherung wird sich auch 
hier mit ihrem Fachwissen einbrin
gen. Gehören Fragen der Präventi
on doch zu unserem Kerngeschäft. 
Dabei haben wir mit der anstehen
den Kampagne zur „Präventions
kultur“ und der Vision Zero die Zu
kunft fest im Blick. 

Die Unfallversicherung, das 
hat auch die letzte Reform gezeigt, 
gewinnt, wenn sie rechtzeitig auf 
ihre Interessen hinweist. Gehört 
wird nur, wer sich konstruktiv 
an gesellschaftlichen Diskussio
nen beteiligt. Das gilt auch für un
ser Kernthema Rehabilitation. Mit 
dem neuen Klinikverbund bekom
men die BG Kliniken ein zeitgemä
ßes Profil. Mit Projekten zur Re
integration in den Beruf oder zur 
Teilhabe von Menschen mit Behin
derung machen wir uns auf den 
Weg zu einer inklusiven Gesell
schaft. Ein Ziel ganz im Einklang 
mit dem historischen Auftrag der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

Dr. Rainhardt Freiherr  
von Leoprechting und 
Manfred Wirsch 

Manfred Wirsch,
Vorstandsvorsitzender

Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting,
Vorstandsvorsitzender

Vorwort
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Herausforderungen  
von morgen

Als Anfang 2016 Googles 
DeepMind den GoWelt
meister Lee Sedol aus dem 

Feld schlug, kannte das Erstaunen 
keine Grenzen. Schnell kursierten 
Schlagzeilen vom Siegeszug der 
Computer, die bald die menschli
che Arbeit ersetzen würden. Sol
che Prognosen sind mit Vorsicht 
zu genießen. Bisher hat der tech
nische Fortschritt die Arbeit nicht 
abgeschafft. Er hat sie „nur“ ver
ändert. Diese Ver änderung aller
dings schreitet rasant voran. Im 
Zuge der Digitalisierung entste
hen nicht nur neue Berufsbilder. 
Die Arbeit wird flexibler und mo
biler. Die einstmals starre Gren
ze zwischen Beruf und Freizeit 
verschwimmt zusehends. Es ent
stehen neue Formen der Arbeit 
wie Crowd oder Click work, die zu
mindest auf den ersten Blick nicht 
mehr zum klassischen Arbeitsver
hältnis passen.

Das alles wirft Fragen auf. Un
ser bisheriges Verständnis von so
zialer Sicherheit knüpft daran an, 
dass es Arbeitgeber gibt, die für 
ihre Beschäftigten Verantwortung 
übernehmen. Das ändert sich mit 
den neuen Möglichkeiten, die die 
Technologie uns bietet. Wer ist Ar
beitgeber? Wer Arbeitnehmer? Wo 
ist der Arbeitsplatz? Diese Defi
nitionen werden zunehmend un

scharf. Daher brauchen wir neue 
Ansätze, um Unfallversicherungs
schutz und Arbeitsschutz zu orga
nisieren.

Es geht beim Thema  
„Arbeit  4.0“ längst nicht mehr 
nur um die Zusammenarbeit von 
Mensch und Roboter oder Regeln 
für die dienstliche Erreichbarkeit 
am Feierabend. Die Digitalisierung 
fordert uns auf, unser Verständnis 
von Prävention und sozialer Si
cherheit weiterzuentwickeln. Die 
Automatisierung zum Beispiel bie
tet enormes Potenzial, um Unfall 
und Krankheitsrisiken zu verrin
gern. Wollen wir dieses Potenzial 
jedoch heben, dann muss die Prä
vention stärker in den Unterneh
men und Köpfen verankert wer
den als bislang. 

Wir brauchen eine Kultur der 
Prävention, in der es Gewohnheit 
ist zu fragen: Wie wirkt sich eine 
Entscheidung oder Technologie 
auf die Sicherheit und Gesundheit 
der arbeitenden Menschen aus? 
Wir haben daher bewusst einen 
Schwerpunkt dieses Jahrbuchs 
auf den gegenwärtigen Wandel 
der  Arbeitswelt gelegt. Wir wol
len  damit zeigen, vor welchen  
Herausforderungen wir stehen 
und welche Antworten die gesetz
liche Unfallversicherung heute 
schon darauf gibt.

Dr. Walter Eichendorf,  
Dr. Joachim Breuer und  
Petra Zilch 

Dr. Walter Eichendorf,
stellv. Haupt geschäftsführer

Petra Zilch,  
stellv. Hauptgeschäftsführerin

Dr. Joachim Breuer,
Hauptgeschäftsführer

Vorwort
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Im Dialog – für  
gute und sichere  
Arbeit in Deutsch
land, Europa und  
weltweit

Die nationale Politik, aber auch die deutsche Wirtschaft wird in zuneh
mendem Maße von europäischen und internationalen Entwicklungen 
beeinflusst. Dies wirkt sich auch direkt auf die Arbeit der gesetzlichen 

Unfallversicherung aus. Umso wichtiger ist es, Initiativen und Vorhaben zu 
beobachten und aktiv zu begleiten. Die DGUV tut dies sehr intensiv und bringt 
sich in vielen Bereichen mit ihren Positionen und Stellungnahmen ein. Da
rüber hinaus setzt sie sich mit ihrem Knowhow und ihrem internationalen 
Netzwerk weltweit für Arbeitsschutz und soziale Sicherheit ein. Dafür koope
riert sie im Rahmen internationaler Zusammenarbeit mit weltweit tätigen als 
auch nationalen Institutionen und Organisationen.

Positionsbestimmung
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Die grundsätzliche Verantwor
tung für die Sozial und Ge
sundheitspolitik liegt bei den 

Mitglied staaten. Die Europäische Uni
on hat im Bereich der Sozialpolitik er
gänzende, in den Europäischen Ver
trägen festgelegte Kompetenzen. Die 
wirtschaftliche Integration hat jedoch 
auch eine soziale Dimension und 
wird häufig sozialpolitisch flan kiert. 
Die europäische Sozialpolitik hat des
wegen zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Kommissarin Marianne 
Thyssen, die innerhalb der EUKom
mission für die Bereiche Beschäfti
gung, Soziales, Qualifikationen und 
Arbeitskräftemobilität zuständig ist, 
erläutert im Interview strategische 
Ansätze und künftige Herausforde
rungen ihrer Arbeit.

Die EU-Kommission hat mehrfach an-
gekündigt, im Rahmen des Binnen-
marktes stärker auch auf die Bedeu-
tung sozialer Aspekte hinzuweisen, 
um diese zu stärken. Welche Rolle 
spielt dabei die Errichtung einer „so-
zialen Säule“? 
Ich glaube, dass die Förderung einer 
zunehmenden Konvergenz sowohl in
nerhalb als auch unter den Mitglied
staaten  – hier insbesondere inner
halb der Eurozone – eine der größten 
Herausforderungen für die EU dar
stellt. Deswegen möchte ich auch die 
Entwicklung einer Säule der sozia
len Rechte voranbringen. Ein derarti
ger Bezugsrahmen wäre hilfreich für 
ein Leistungs screening im Beschäfti
gungs und Sozial bereich und kann 
als Kompass für die Konvergenz in
nerhalb des Euro raumes dienen. Sie 
ist zugleich ein Mittel für die weitere 

Vertiefung der Wirtschafts und Wäh
rungs union. Die Säule sozialer Rech
te sollte einerseits gewährleisten, dass 
die Werte und sozialen Grundsätze der 
Europäischen Union in der modernen 
Arbeitswelt geschützt werden, und an
dererseits die Wirtschafts und Sozial
politik vereinen, die wirtschaftliches 
Wachs tum, die Schaffung von Arbeits
plätzen und die Produktivität fördern. 

Prioritäten der Juncker- Kom mis sion 
sind die Vereinfachung von Regelun-
gen sowie ein Fitness-Check beste-
hender Vorschriften. Welche konkre-
ten Auswirkungen und Entwicklungen 
sehen Sie bezogen auf den Bereich 
 Sicherheit und Gesundheit bei der 
 Arbeit?
Arbeitsplätze und Wachstum stehen 
im Mittelpunkt der Kommissionsagen
da. Das heißt, umfassender Schutz für 
Beschäftigte, um ihre Gesundheit und 
Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzei
tig gilt es aber sicherzustellen, dass die 
Vorschriften auf allen Ebenen zweck
gemäß sind und die Wettbewerbs
fähigkeit fördern. 

Die EUGesetzgebung zum Thema 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeits
platz ist ein umfassendes Gebilde aus 
24 EURicht linien, angesammelt über 
einen Zeit raum von mehr als 25 Jah
ren. Es deckt sämtliche berufliche 
Risiken ab, sorgt für einen Mindest
standard beim Schutz aller Beschäf
tigten innerhalb der EU und schafft 
gleiche Wettbewerbs bedingungen für 
Unternehmen in der EU. Wir evaluie
ren nun dieses umfassende Paket an 
EUGesetzgebung. Dazu gehört auch, 
mögliche Vereinfachungen zu identi
fizieren und bürokratischen Aufwand 

Gemeinsame Werte und  
soziale Grundsätze der EU 

MARIANNE THYSSEN

EU-Kommissarin für  
Beschäftigung, Soziales, 
Qualifikationen und Arbeits-
kräftemobilität

INTERVIEW

Positionsbestimmung
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zu verringern, vor allem für Kleinst 
und Klein unternehmen, während 
gleichzeitig der Schutz der Gesund
heit und Sicherheit der Beschäftig
ten auf hohem Niveau erhalten blei
ben soll. Bei der Vereinfachung geht 
es nicht nur um EUGesetze, sondern 
auch darum, wie diese in nationales 
Recht umgesetzt werden und wie sie 
von den Unternehmen ausgelegt und 
durchgesetzt werden. Wir stellen im
mer wieder fest, dass die Anwendung 
der EUGesetz gebung je nach Mitglied
staat stark variiert und dass die Auf
fassung der Unternehmen zu den Re
gelungen sehr unterschiedlich sein 
kann. So hat unsere jüngste Umfra
ge beispiels weise ergeben, dass in 
etwa 40 Prozent der deutschen Unter
nehmen die Komplexität der gesetzli
chen Pflichten als ein großes Hinder
nis beim Einsatz für Sicherheit und 
Gesundheit angesehen wird, vergli
chen mit fast 70  Prozent der Unter
nehmen in Italien und nur rund zehn 
Prozent in Litauen. Gleichzeitig be
stärken wir die Mitglied staaten, eben
falls zu schauen, wie EUGesetze auf 
nationaler Ebene umgesetzt werden, 
und wir zählen auf die Rückmeldun
gen und Vorschläge von Unterneh
men, damit wir EUVorschriften effi
zienter machen können. 2016 werden 
wir konkrete Vorschläge vor legen, um 
das Rahmenwerk zu Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit zu moderni
sieren, vor allem im Bereich der krebs
erregenden Stoffe.

Welches sind die größten Herausfor-
derungen für Europa im Hinblick auf 
die Sozial politik, die soziale Sicher-
heit sowie die Sicherheit und Gesund-
heit der Bürgerinnen und Bürger?
Die Arbeitswelt befindet sich in einem 
ständigen Wandel. Den EURahmen 
aktuell und zweckmäßig zu halten 
ist eine große Herausforderung. Auch 
die demografische Entwicklung in Eu
ropa bringt neue Herausforderungen 
mit sich – und nicht zuletzt die Flücht
lings krise, die unter anderem mit sich 
bringt, dass ältere Arbeit nehmer und 

Immigranten einen immer größeren 
Teil der Erwerbs tätigen ausmachen. 
Einige Gesundheits und Arbeits
schutzbestimmungen müssen entspre
chend den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aktualisiert werden. 
Technologische Veränderungen, eine 
andere Arbeits organisation, neue ver
tragliche Vereinbarungen und Arbeits
profile bringen auch neue Arbeits
platzrisiken mit sich. Mein Ziel für 
2016 besteht darin, durch die Debatten 
und Beratungen zum Thema Europäi
sche Säule sozialer Rechte und ande
rer Schlüssel initiativen, die dieses Jahr 
auf dem Programm stehen, herauszu
arbeiten, wie wir diese Herausforde
rungen am besten bewältigen können. 

Im Hinblick auf die Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz ist die 
bessere Umsetzung bestehender Re
gelungen zu Sicherheit und Gesund
heit am Arbeitsplatz eine zentrale 
Aufgabe. Insbesondere geht es hier
bei um die Unterstützung von Kleinst 
und Klein unternehmen. Offenbar wer
den Anforderungen an die Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz in 
Klein unternehmen im Allgemeinen 
weniger befolgt. Da eine Mehrheit der 
Arbeitnehmer in der EU in dieser Art 
Einrichtungen arbeitet, muss die Kom
mission dringend gemeinsam mit den 
Mitglied staaten weitere Maßnahmen 
entwickeln, um in solchen Kleinst 
und Klein unternehmen eine bessere 

Erfüllung der Gesundheits und Ar
beitsschutzbestimmungen zu erzielen. 

Welche Bedeutung hat nach Ihrer Auf-
fassung der „soziale Dialog“ bei der 
 Gestaltung europäischer Sozial politik?
Die Sozialpartner spielen – sowohl auf 
EUEbene als auch auf nationaler Ebe
ne – eine entscheidende Rolle dabei, 
die Herausforderungen, denen sich 
die EU gegenübersieht, anzugehen. Sie 
sind das Öl im Getriebe unserer sozia
len Marktwirtschaft. Die Sozialpartner 
sind wichtige Verbündete beim Streben 
hin zu einer nach oben gerichteten so
zialen Konvergenz  – zwischen den 
Mitglied staaten, aber auch innerhalb 
der einzelnen Gesellschaften, auf der 
Basis von Produktivität, der Schaffung 
von Jobs und sozialer Gerechtigkeit.

Seit die Kommission im Jahr 2015 
den Neubeginn des sozialen Dialogs 
angestoßen hat, haben wir konse
quent dafür gesorgt, dass das Engage
ment mit den Sozialpartnern nicht nur 
ein Lippenbekenntnis ist, sondern 
konkrete Ergebnisse liefert. Außerdem 
haben wir dafür gesorgt, dass die So
zialpartner intensiver in das Europäi
sche Semester und wichtige politische 
Initiativen eingebunden werden  – 
zum Beispiel mit dem Investitions
plan, der Änderung des Arbeitnehme
rentsendegesetzes und dem Vorschlag 
zur Bekämpfung von Langzeitarbeits
losigkeit.

Ein Aspekt der europäischen Säule sozialer Rechte: Kleinst- und Klein-
unternehmen in der EU sollen besser bei der Erfüllung der Gesundheits- 
und Arbeitsschutzbestimmungen unterstützt werden.

Positionsbestimmung



In Europa gewinnt die Sozialpolitik an Bedeutung – wie zum Bei
spiel das Ziel der Schaffung einer „europäischen Säule sozialer 
Rechte“ zeigt. Während zu Beginn der europäischen Integration 

wirtschaftliche und politische Fragen im Mittelpunkt standen und 
soziale Themen eher Randaspekte markierten, änderte sich dies mit 
den Plänen einer flankierenden „Europäischen Sozialagenda“ im 
Jahr 2000 entscheidend. Doch anders als in Politikbereichen wie der 
Währungspolitik ist die Sozialpolitik keine originäre Aufgabe der Eu
ropäischen Union (EU). Sie verfügt hier nur über sehr begrenzte Zu
ständigkeiten, die sich im Wesentlichen auf eine Unterstützung der 
sozialpolitischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sowie – in be
stimmten Bereichen – auf die Aufstellung von Mindeststandards ins
besondere im Bereich von Sicherheit und Gesundheit bei der  Arbeit 
beschränken. Dennoch gilt nach wie vor der Grundsatz, stets der 
Subsidiarität zu folgen.

Initiativen im Fokus 
Daher begleitet die DGUV, auch von ihrer Brüsseler Vertretung aus, 
aufmerksam sämtliche Initiativen der Europäischen Kommission rund 
um die Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. In den Fokus rückt auch im
mer stärker die europäische und internationale Normungsarbeit – vor 
allem im Hinblick auf harmonisierte europäische Vorgaben. Die Eu
ropäische Kommission möchte Normen insbesondere als Mittel zur Ver
wirklichung des digitalen Binnenmarkts einsetzen. Auch spielt die Nor
mung seit Jahren eine Rolle im Bereich der Produktsicherheit. Wenn 

Sozialpolitik in Europa:  
Die Grenzen verschwimmen
Positionen der DGUV zu sozialpolitischen Initiativen in der EU

Normung allerdings personenbezogen ist, also beispielsweise Fragen 
des Arbeitsschutzes oder soziale beziehungsweise Gesundheitsdienst
leistungen betrifft, die auch durch die gesetzliche Unfallversicherung 
erbracht werden, sieht die DGUV derartige Entwicklungen kritisch. 
Die DGUV sieht es nicht als sinnvoll an, dass in den Bereichen Ar
beitsschutz sowie Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung – 
etwa Rehabilitation und Pflege – Normung auf nationaler, europäi
scher oder internationaler Ebene initiiert wird (siehe Artikel Seite 18).

Arbeitszeitrichtlinie
Der EUVertrag ermöglicht, dass Aspekte der Sicherheit und Gesund
heit am Arbeitsplatz auf europäischer Ebene geregelt werden können. 
So wird derzeit die Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG) über
arbeitet. Hier hat sich die DGUV im Rahmen einer Konsultation mit ei
ner Stellungnahme eingebracht, in der sie darauf hinweist, dass tägli
che Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden Dauer und wöchentliche 
Arbeitszeiten von mehr als 40 Stunden aus Sicht der Prävention nicht 
zu empfehlen sind. So zeigen wissenschaftliche Studien, dass das Un
fallrisiko bei Beschäftigten nach der neunten Arbeitsstunde exponen

„Der soziale  
Dialog darf im  
europäischen  

Gesetzgebungs
prozess nicht 

 infrage gestellt 
werden.“

Positionsbestimmung
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tiell ansteigt. Negative Wirkungen auf Sicherheit und Gesundheit 
zeigen sich auch bei überlangen Wochenarbeitszeiten.

Faire Bedingungen schaffen
Die gesetzliche Unfallversicherung ist von zahlreichen wei
teren Initiativen betroffen. Dies gilt zum Beispiel für die 
Entsenderichtlinie (96/71/EG), deren Reform die EUKom
mission im März 2016 vorgestellt hat. Durch die Überarbei
tung der Richtlinie werden Änderungen in den Bereichen Ent
lohnung entsandter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Leiharbeitnehmervorschriften sowie zu langfristigen Entsen
dungen vorgeschlagen, mit denen vor allem fairere Bedingun
gen hergestellt werden sollen. Des Weiteren steht die gemeinsa
me Bekämpfung von Schwarzarbeit seit einiger Zeit im Fokus der 
EUKommission. So wurde im Mai 2016 die „Europäische Plattform 
zur Bekämpfung von Schwarzarbeit“ gestartet, die eine bessere Zu
sammenarbeit der Behörden der Mitgliedstaaten sowie der Interes
senträger ermöglichen soll. Die DGUV verfolgt die Bestrebungen zum 
Thema Schwarzarbeit in Europa intensiv. Im Hinblick auf die gesetz
liche Unfallversicherung hat der deutsche Gesetzgeber entschieden, 
den Versicherungsschutz für alle abhängig Beschäftigten nicht anzu
tasten – auch im Falle von Schwarzarbeit. Dies dient dem Schutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Stattdessen wurden verschie
dene Sanktionsmöglichkeiten gegen den Unternehmer von Schwarz
arbeit geschaffen. Diese Regelung hat sich bewährt und sollte aus 
Sicht der DGUV unangetastet bleiben. Hier muss die EUKommission 
der Vielfalt der nationalen Sozialsysteme Rechnung tragen und die 
Befugnis der Mitgliedstaaten für die Festlegung der Grundzüge ihrer 
Sozialsysteme beachten.

Bessere Rechtsetzung?
Im Mai 2015 hat die Europäische Kommission ihre Agenda für bes
sere Rechtsetzung („Better Regulation“) vorgestellt. Im Kern geht es 
darum, bestehende und künftige Regelungen auf ihre Notwendigkeit 
hin zu überprüfen, um unnötige Bürokratien abzubauen. Das um

fassende Reformpaket soll die Transparenz im EUEntscheidungspro
zess fördern, die Qualität neuer Rechtsvorschriften anhand von Fol
genabschätzungen verbessern und für eine ständige Überprüfung des 
geltenden EURechts sorgen. Die EUKommission hat dabei die vo
raussichtlichen und tatsächlichen Auswirkungen des politischen und 
gesetzgeberischen Handelns sowie anderer wichtiger Maßnahmen in 
allen Phasen im Blick. Ein Teil des „Pakets für bessere Rechtsetzung“ 
ist die REFITInitiative, wonach Regulierungen und geltende Bestim
mungen einem „FitnessCheck“ unterzogen werden.

Neben dem generell zu begrüßenden Ziel, unnötige Regelungen und 
damit Bürokratie abzubauen, gibt es in Bezug auf einige Vorschläge je
doch Sorgen und Kritik – vor allem im Hinblick auf die Bereiche Um
welt, Soziales und Arbeit. Hier wird eine Absenkung von Schutzstan
dards befürchtet – zugunsten einer scheinbaren Vereinfachung. Der 
vermeintliche BürokratieAbbau könnte sich auf die für den Arbeits
schutz wichtigen Rechtsvorschriften auswirken. Durch die Evaluation 
sämtlicher Richtlinien im Bereich von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit können beispielsweise die Modernisierung und damit auch 
die Verbesserung der Rechtsetzung ins Stocken geraten. Hierzu zählen 
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Mehrwertsteuersystem in der EU
Neue Pläne der EU-Kommission – mehr Spielraum für die Mitgliedstaaten?

Seit einiger Zeit versucht die EUKom
mission den Weg für einen einheit
lichen europäischen Raum der Mehr
wertsteuer zu ebnen. Dieser soll einen 
fairen EUBinnenmarkt ermöglichen 
sowie Beschäftigung, Wachstum und 
Investitionen fördern. Die von der 
EUKommission vorgelegte Mitteilung 
über einen Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer zeigt Optionen für den 
zukünftigen Umgang mit ermäßigten 
Mehrwertsteuersätzen auf. Danach 
soll den Mitglied staaten künftig mehr 
Spielraum gewährt werden, ermäßigte 
Steuersätze selbst festzulegen. Davon 
wären auch Leistungen erfasst, die im 
öffentlichen Interesse erbracht wer
den. „Diese Entwicklung ist aus Sicht 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
zu begrüßen“, so Dr. Joachim Breuer, 
Hauptgeschäftsführer der DGUV. Be
reits 2013 hat sich die DGUV gemein
sam mit den Spitzenverbänden der 

gesetzlichen Kranken und Renten
versicherung gegen die Abschaffung 
verminderter Mehrwertsteuersätze 
und Befreiungen ausgesprochen, die 
zu einer Mehrbelastung von 34 Milli
arden Euro im Bereich der Sozialver
sicherung führen könnten. 

Sonderbehandlung für  
öffentliche Einrichtungen 
Überlegungen der Brüsseler Behör
de, die derzeit bestehende Sonder
behandlung öffentlicher Einrichtun
gen aus wettbewerblichen Gründen 
im Rahmen der Mehrwertsteuervor
schriften zu verändern, sind damit 
nicht ad acta gelegt. „Solange die Leis
tungen der deutschen Sozialversiche
rung auf dem öffentlichen Recht ba
sieren, ist nach unserer Einschätzung 
für diesen Bereich keine Wettbewerbs
verzerrung zu lasten privater Anbieter 
zu erkennen“, erklärt Dr. Breuer. Diese 

Position hatte die DGUV 2014 gemein
sam mit der Deutschen Rentenver
sicherung Bund, dem GKVSpitzen
verband und den Verbänden der 
Kranken und Pflege kassen bei der öf
fentlichen Konsultation der EUKom
mission zur Überprüfung und mög
lichen Änderung der europäischen 
Mehrwert steuer vorschriften für den 
öffentlichen Sektor eingebracht und 
bekräftigt: Bei der Mehrwertsteuer für 
den öffent lichen Sektor muss der Sta
tus quo beibehalten werden. 

Die DGUV wird die weiteren Ent
wicklungen im Interesse der Beitrags
zahler, also der Unternehmen in der 
gewerblichen Wirtschaft und Land
wirtschaft, sowie der Einrichtungen 
der öffentlichen Hand aufmerksam 
begleiten und entsprechend Stellung 
beziehen.
  
| www.dguv.de (Webcode: d627246)

unter anderem die notwendige Reform der veralteten Krebsrichtlinie, 
die vor arbeitsbedingten Krebserkrankungen schützen soll, oder die 
Modernisierung der EURichtlinie zum Heben und Tragen von Lasten. 
Im Oktober 2015 wurde auch im deutschen Bundesrat auf eine mögli
che Schwächung des Arbeitsschutzes hingewiesen. 

Die EUKommission möchte zudem, dass die Mitgliedstaaten künf
tig bei der Umsetzung von EUVorgaben in nationales Recht nicht 
ohne Weiteres über das in einer Richtlinie gesetzte Mindestniveau hi
nausgehen. Davon könnten Arbeitsschutzregelungen betroffen sein, 
da Schutzstandards in der EURechtsetzung häufig geringer sind als in 
den Mitgliedstaaten. Auch die Folgenabschätzung steht in der Kritik, da 
sie nicht demokratische Prozesse beziehungsweise politische Entschei
dungen ersetzen darf. So könnte die Gefahr bestehen, dass Experten
meinungen demokratischen Entscheidungen vorgehen. In diesen neu
en europäischen Prozessen, die auch stärker das Mittel öffentlicher 
Befragungen einsetzen, darf das Sozialpartnermodell nicht untergraben 
werden, wie DGUV Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Breuer betont: 
„Der Ausbau öffentlicher Konsultationen sollte nicht dazu führen, 
dass die Beteiligung der Sozialpartner abgebaut und der soziale Dia
log im europäischen Gesetzgebungsprozess infrage gestellt werden.“

| www.deutsche-sozialversicherung.de > Europa > Aktuelles 
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Chance für Wachstum und Be
schäftigung oder Gefahr für so
ziale Standards und Verbrau

cherrechte? So lässt sich die intensive 
Diskussion um die derzeit von der 
Europäischen Union (EU) verhan
delten Freihandels abkommen ver
kürzt zusammenfassen. Hierbei geht 
es vor allem um die geplante Trans
atlan tische Frei handels partnerschaft 
(Trans atlantic Trade and Investment 
Part nership  – TTIP) zwischen den 
USA und der EU. Aber auch das eu
ropäischkanadische Freihandels
abkommen (Com prehen sive Econo mic 
and  Trade Agree ment  – CETA) und 
TiSA, das für das Abkommen über den 
Handel mit Dienst leistungen (engl. 
 Trade in Ser vices Agree ment) steht, 
werden derzeit intensiv diskutiert. 
Alle drei Abkommen haben das Ziel 
einer Liberalisierung des Handels und 
einer weitgehenden Markt öffnung 
zwischen den Verhandlungs partnern. 
Vor allem soll der Dienst leistungs 
und zum Teil auch der Waren verkehr 
für Unternehmen vereinfacht wer
den, um dadurch das Wirtschafts
wachstum der beteiligten Länder zu 
stärken. CETA und TTIP sollen darü
ber hinaus nach dem Willen der Ver
tragspartner Vorschriften zum Schutz 
von Investitionen und zur Bei legung 
etwa iger Streitig keiten enthalten.

Absenkung von Standards?
Vielfach wird jedoch befürchtet, dass 
die neue Generation von Freihandels
abkommen viel umfassender in die 
gegenseitige Politik der Partner ein
greift, als das bislang bei derartigen 
Abkommen der Fall war. Bestimmte 
Sperr und Investitions schutz klauseln 
sowie Schieds gerichte könnten nega
tive Auswirkungen mit sich bringen. 
So könnten staatliche Regulierungen 
als Handels hemmnisse oder Wett
bewerbs verzerrungen gewertet wer

den. Als eine Folge der Liberalisierung 
wird zudem befürchtet, dass öffent
liche Dienst und Finanz leistungen im 
Bereich der Gesundheits versorgung 
und im Bildungsbereich in Zukunft 
über den freien Wettbewerb aus
gehandelt werden müssen. Jedoch hat 
schon DGUV Hauptgeschäftsführer 
Dr. Joachim Breuer betont: „Ein Mehr 
an Wettbewerb darf nicht die hohe 
Qualität der Leistungen der gesetz
lichen Unfall versicherung gefährden.“

Sorge besteht auch, dass im Zuge 
der Abkommen die hohen Standards 
und Regeln des Arbeits, Umwelt und 
Verbraucherschutzes herabgesenkt 
werden könnten. Die gesetzliche Un
fallversicherung hat daher ein beson
deres Interesse, die Verhandlungen 
zu verfolgen und sich für die natio
nale Souveränität der sozialen Siche
rungssysteme und einen hohen Stan
dard einzusetzen. 

Die DGUV hat sich 2014 bereits mit 
ihrem Positionspapier klar zu TTIP ge
äußert und zu CETA und TiSA – auch 
gemeinsam mit anderen Partnern der 
Sozialversicherung  – ebenfalls re
gelmäßig ihre Expertise in die Ver
handlungen eingebracht. Die DGUV 
begrüßt grundsätzlich die Verhand
lungen, fordert aber zugleich, dass 
die Sozialversicherung und ihre Leis
tungen eindeutig aus dem Anwen
dungsbereich der Abkommen heraus
genommen werden müssen. „Soziale 
Dienst leistungen sind keine handel

bare Ware!“, wie es Dr. Breuer unmiss
verständlich formuliert hat. Auch die 
Euro pean So cial In su rance Plat form 
(ESIP), deren Mitglied die DGUV ist, 
hat in ihrem Positions papier zu TTIP 
für die Heraus nahme der Sozialversi
cherung aus dem Abkommen plädiert. 
Zwar hat die EUKommission mehr
fach bekräftigt, dass TTIP die beste
henden hohen Standards in den Be
reichen Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltschutz nicht gefährden wird. 
Damit sind jedoch nach wie vor nicht 
alle Fragen um die gegenseitige An
erkennung der unter schied lichen 
Rechts vorschriften, Normen und 
Konformitäts bewertungs verfahren ge
löst. Auf die Gefahren für die Beschäf
tigten in diesem Bereich hat die DGUV 
in Zusammenarbeit mit der Kommis
sion Arbeits schutz und Normung 
(KAN) und dem polnischen Cen tral 
Insti tute  for La bour Protec tion – Na
tional Re search Insti tute ( CIOP PIB) 
in einem Hintergrund papier hinge
wiesen.

Die entscheidenden Fragen  – und 
das trat auch bei der von der DGUV 
im Jahr 2015 organisierten Podiums
diskussion zu TTIP deutlich hervor – 
sind nach wie vor offen: Berühren 
die neuen Handels abkommen TTIP, 
CETA und TiSA die Freiheit der Staa
ten, ihre sozialen Sicherungs systeme 
selbst bestimmt zu gestalten? Inwie
weit werden die sozialen Strukturen 
der Handels partner in den Verträgen 
erfasst oder nicht? Kann von einer, 
wie es Dr. Breuer formulierte, „System
betroffenheit“ gesprochen werden? 
Solange diese Fragen nicht beantwor
tet sind, wird die DGUV ihre Expertise 
intensiv in die Verhandlungen einbrin
gen und sich für die Berücksichtigung 
sozialer Belange in den Abkommen 
einsetzen. 

| www.dguv.de (Webcode: d981842)

Freihandel – Chance oder Risiko?
Die DGUV begleitet die geplanten Abkommen TTIP, CETA und TiSA

„Soziale Dienst
leistungen sind 

keine handelbare 
Ware!“
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BETEILIGUNG DER POLITIK 
Der Austausch wurde von Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, initiiert.

Zusammenarbeit mit 
Bangladesch
Die DGUV unterstützt Bangladesch beim Aufbau einer  
gesetzlichen Unfallversicherung und empfing 2015 erstmals  
eine Delegation aus dem asiatischen Land

Positionsbestimmung
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GEMEINSAM FÜR DEN ARBEITSSCHUTZ 
Atiqul Islam, Präsident der Garment Association BGMEA, 
und Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV, 
begrüßen die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Bangladesch zur Förderung sicherer 
Arbeits bedingungen.

ZUSAMMENARBEIT AUF ALLEN EBENEN 
Die Delegation setzte sich aus Vertretern 
und Vertreterinnen der Regierung sowie 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite 
zusammen. Gemeinsam lernten sie das 
deutsche Unfallversicherungssystem 
kennen und bekamen in Betrieben Ein-
blicke in die Praxis. 

GUTE ARBEIT WELTWEIT 
Auf der Veranstaltung „Gute Arbeit 
weltweit: Bangladesch auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft“ 
diskutierten ranghohe Vertreter und 
Vertreterinnen aus Politik und Verbän-
den, wie nachhaltige globale Liefer-
ketten gestaltet werden können. 

Positionsbestimmung
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Gesundheitsdienstleistungen: 
Die Grenzen der Normung

Auf Initiative der EUKommission 
geraten zunehmend Dienstleis
tungen im Gesundheits bereich 

in den Fokus der Normung. Betroffen 
sind Handlungs felder von der Pflege 
bis zur elektronischen Verarbeitung 
von Patientendaten. In Deutschland 
stößt dieses Vorgehen auf Kritik  – 
auch bei der Kommission Arbeits
schutz und Normung (KAN). Ange
la Janowitz, stellvertretende Leiterin 
der KANGeschäftsstelle, schildert die 
Hintergründe.

Frau Janowitz, woher kommt das In-
teresse an genormten Gesundheits-
dienstleistungen? Und wie steht die 
KAN dazu?
Seit 2013 hat die Europäische Kom
mission in ihren jährlichen Arbeits
programmen die EUweite Normung 

ANGELA JANOWITZ

Stellvertretende Leiterin der 
Geschäftsstelle der Kom-
mission Arbeitsschutz und 
Normung (KAN) und Leiterin 
des Fachbereiches Gesund-
heitsschutz und Ergonomie

von Gesundheits dienst leistungen ver
ankert. Sie möchte einerseits über Nor
men die Qualität von Dienst leistun
gen im Gesundheits bereich und damit 
auch die Patienten sicherheit unterstüt
zen, anderer seits den europäischen 
Binnenmarkt fördern. Aufträge an die 
europäische Normungs organisation 
CEN sollen diesen Prozess unterstüt
zen. Aktuell steht zum Beispiel die För
derung von europaweiten Standards 
im Bereich von EHealth auf der Agen
da der EUKommission. Die Maßnah
men sollen sich im Rahmen der durch 
die europäischen Verträge zugeteil
ten Kompetenzen bewegen. Die Nor
mungs organisationen loten nun ihre 
damit verbundenen Chancen aus. Die 
KAN betrachtet diese Entwicklung mit 
Sorge. Wir lehnen Normen zu Gesund
heits dienst leistungen, die Schnittstel
len zum Arbeitsschutz besitzen, ab. 

Wo sind Normen denn hilfreich? 
Normen sind hilf reich, wenn sie durch 
die Vereinheitlichung von technischen 
Anforderungen die Wirtschaft unter
stützen und den Binnenmarkt fördern. 
Sie unterstützen auch die Sicherheit 
von Produkten im Gesundheits bereich, 
zum Beispiel vom Kranken haus bett 
über die HerzLungenMaschine bis 
hin zur sicheren Spritz kanüle. Die 
europa recht lich unter schiedlich aus
gestalteten Sozialversicherungs und 
Gesundheitssysteme sind jedoch mit 
Normung nicht vereinbar. Aus Sicht 
der KAN sind Normen insbesondere in 
zwei Fällen ungeeignet: erstens, wenn 
sie Anforderungen an Gesundheits
dienstleistungen für Beschäftigte und 
Versicherte berühren. Darunter fal
len zum Beispiel arbeits medizinische 
Präventions maßnahmen, betriebliche 
Gesundheits förderung und die Verhü
tung arbeits bedingter Gesundheits

gefahren. Zweitens sind Normen un
geeignet, wenn sie Anforderungen an 
den betrieblichen Arbeitsschutz der 
Personen berühren, die die Gesund
heits dienst leistungen erbringen, zum 
Beispiel beim Umgang mit Medika
menten oder infektiösem Material.

Wie geht es nun weiter?
Die KAN stimmt sich sehr eng mit der 
DGUV ab. Dies gilt insbesondere dort, 
wo die gesetzliche Unfallversicherung 
im Rahmen des Heilverfahrens sowie 
der Rehabilitation Gesundheitsdienst
leistungen erbringt. Ablehnende Posi
tionen wurden bereits von der Deut
schen Sozialversicherung (DSV) als 
europäischer Vertretung der gesetz
lichen Unfall, Kranken und Ren
tenversicherung, der Gesellschaft für 
Versicherungs wissenschaft und Ge
staltung (GVG), ärztlichen Verbänden 
sowie von staatlicher Seite formuliert. 
Aufgrund des breiten Widerstandes 
hat das DIN den in immer kürzeren Ab
ständen und aus den unterschiedlichs
ten Ländern auftauchenden Anträgen 
für Normen zu Gesundheitsdienstleis
tungen nicht zugestimmt. Der poli
tische Widerstand ist aber weiterhin 
gegenüber den nationalen und inter
nationalen Normungs organisationen 
aufrecht zu halten. Die Europäische 
Plattform Sozialversicherung (ESIP) 
sowie das Europäische Forum Unfall
versicherung diskutieren im Moment 
darüber. Auch gegenüber der EUKom
mission gibt es Wege wie den direkten 
Kontakt, die Kommentierung des jähr
lichen Arbeitsprogrammes sowie die 
Beteiligung an öffentlichen Konsulta
tionen. Da ziehen zum Glück viele in
teressierte Kreise an einem Strang.

| www.kan.de > Normung > Basisdoku- 
  mente & KAN-Positionen

INTERVIEW
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Einheitlicher europäischer Datenschutz
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen überprüfen Vorschriften  
zur Erhebung und Verarbeitung von Sozialdaten

Die EUDatenschutz Grundverordnung 
(EUDSGVO) wurde am 14. April 2016 
vom Europäischen Parlament be
schlossen und wird im Sommer 2018 
europaweit in Kraft treten. Damit wird 
es erstmals ein einheitliches Daten
schutzgesetz für Unternehmen und 
Behörden in der gesamten Europäi
schen Union geben.

Auswirkungen der Verordnung 
Da mit der EUDSGVO zahlreiche neue 
Dokumentations, Melde und Geneh
migungspflichten eingeführt werden, 
müssen die Mitglied staaten nun ihre 
Datenschutzgesetze über arbeiten. 
In Deutschland werden neben dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und den Landesdaten schutzgesetzen 
auch spezial gesetzliche Regelungen, 
zum Beispiel zu Gesundheitsdaten 
und Sozialdaten, auf den Prüfstand 
gestellt. Die Berufsgenossenschaf
ten und Unfallkassen müssen daher 
in den kommenden zwei Jahren alle 
Vorschriften, in denen es um die Erhe
bung und Verarbeitung von personen
bezogenen Versicherten daten und Da
ten der Mit glieds unter nehmen geht, 
auf die Vereinbarkeit mit den Vorga
ben der EUDSGVO überprüfen. Dies 
betrifft insbesondere Regelungen im 
Ersten, Siebten und Zehnten Buch 
Sozial gesetz buch (SGB). Zu klären 

ist unter anderem, ob die bestehen
den Einwilligungsmöglichkeiten und 
Widerspruchs lösungen im Einklang 
mit dem neuen europäischen Daten
schutzgesetz stehen. Außerdem müs
sen alle Datenschutzparagrafen auf 
geänderte Begrifflichkeiten angepasst 
werden. Ebenso ist es erforderlich, 
Verweise auf Vorschriften in anderen 
Gesetzen zu aktualisieren. Durch die 
EUDatenschutzGrundverordnung 
ergeben sich auch erhebliche Ver
schärfungen im Bußgeldrahmen bei 
Verletzungen des Datenschutzes. Da
tenschutzpannen müssen künftig in
nerhalb von 72  Stunden an die Auf
sichtsbehörde gemeldet werden. 

Im Juni 2014 hat die EUKommission 
ihren strategischen Rahmen für Ge
sundheit und Sicherheit am Arbeits
platz 2014 bis 2020 auf den Weg ge
bracht. Die Kommission legt darin drei 
Herausforderungen fest: eine bessere 
Umsetzung der Rechtsvorschriften, vor 
allem in Klein und Kleinst betrieben, 
eine Verbesserung der Prävention ar
beitsbedingter Erkrankungen, speziell 
mit Blick auf neue Risiken, sowie eine 
stärkere Berücksichtigung der Folgen 
des demografischen Wandels. Das Pro
gramm bestätigt die Präventions arbeit 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Viele der genannten Themen stehen 
seit Langem auf ihrer Agenda. Einen 
komprimierten Eindruck ihrer Prä ven
tions arbeit bietet die Unfallversiche

rung in einem Positions papier: Es 
gibt konkrete Antworten auf die von 
der EUKommission genannten He
rausforderungen. So sorgt die DGUV 
Vorschrift 2 dafür, dass auch KMU von 
einer betriebs ärzt lichen und sicher
heitstechnischen Betreuung profitie
ren. Neben bereits vorhandenen Hand
lungshilfen wie der Schriften reihe 
„Gesund und fit im Klein betrieb“ wer
den künftig auch Branchen regeln für 
eine bessere Umsetzung von Rechts
vorschriften in KMU sorgen. Bei der 
Prävention arbeits bedingter Erkran
kungen ist die Früh erkennung von 
Asbest krankheiten wichtig. Neu auf
kommende Risiken kann die ge
setzliche Unfall versicherung durch 
ein Risiko observatorium erkennen 

und bewerten. Um den 
Folgen des demografischen Wan
dels zu begegnen und die Beschäfti
gungsfähigkeit zu erhöhen, bedarf es 
einer Kultur der Prävention, die alle 
Lebensbereiche einschließt. Die Un
fallversicherung sieht sich durch die 
Kommission auch darin bekräftigt, die 
Beschäftigungsfähigkeit von älteren 
Personen oder Menschen mit Behinde
rungen durch Maßnahmen der Rehabi
litation und der Wieder eingliederung 
wiederherzustellen oder zu stärken. 

| www.dguv.de (Webcode: d1130613)

Für einen besseren  
Arbeitsschutz in Europa
DGUV bezieht Position zum strategischen  
Rahmen der EU-Kommission
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Für sichere und  
gesunde Arbeit weltweit
Die DGUV kooperiert mit internationalen Organisationen und Institutionen

Das Handeln der Deutschen 
 Gesetzlichen Unfallversiche
rung endet nicht etwa, wie ihr 

Name vermuten lässt, an den Grenzen 
Deutschlands, sondern geht weit über 
diese hinaus. Die DGUV setzt sich 
weltweit für Sicherheit und Gesund
heit bei der Arbeit ein. Im Fokus der 
Kooperationen stehen Wissenstrans
fer und persönlicher Austausch, um 
aus den Erfahrungen anderer Syste
me der Unfallversicherung und des 
Arbeitsschutzes zu lernen und die ei
gene Expertise weiterzugeben. 

Häufig handelt es sich bei den Ko
operationspartnern um BRICSStaa
ten und Entwicklungsländer, die bis
lang über kein oder ein im Aufbau 
befindliches Unfallversicherungs und 
Arbeitsschutzsystem verfügen. Gera
de hier ist das umfassende Knowhow 
der deutschen Unfallversicherung von 
der Prävention über die Rehabilitati
on bis zur Versicherungsleistung bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankhei
ten gefragt. Hinzu kommt auch noch 
ein weiterer Aspekt, wie DGUV Haupt
geschäftsführer Dr. Joachim Breuer er
klärt: „Als Endkonsumenten liegt es 
in unserer Verantwortung, sich dafür 
einzusetzen, dass Lieferketten nach
haltig gestaltet und Produkte unter ge
sunden, sicheren Bedingungen herge
stellt werden.“ 

Bangladesch
Ein aktuelles Beispiel hierfür ist das 
Engagement in Bangladesch. Seit 2014 
unterstützt die DGUV Bangladesch bei 
der Einführung einer gesetzlichen Un
fallversicherung. Seit dem tragischen 
Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 
im April 2013, bei dem etwa 1.100 Men
schen getötet und über 2.000 verletzt 
wurden, stehen die Arbeitsbedingun

gen der bangladeschischen Industrie 
im Fokus der internationalen Öffent
lichkeit. Zahlreiche Initiativen wur
den gestartet, um die Zustände für 
die Arbeiterinnen und Arbeiter, ins
besondere in der Textilindustrie, zu 
verbessern. 

Eine von ihnen ist der G7 Vision Zero 
Fund, ein von den G7 im Juni 2015 be
schlossener Fonds, mit dessen Hilfe 
weltweit Sicherheit und Gesundheits
schutz bei der Arbeit gestärkt wer
den sollen. Mit den Geldern aus dem 
Fonds sollen nachhaltige globale Lie
ferketten aufgebaut und Verletzun
gen oder Todesfälle am Arbeitsplatz 
verhindert werden. Die DGUV hatte 
sich durch konkrete Initiativen und 
Vorschläge bei der Entwicklung des 
Fonds eingebracht.

Vor diesem Hintergrund kamen im 
August 2015 und April 2016 banglade
schische Delegationen mit Vertretern 

aus Politik, Regierung sowie von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern zu Be
such nach Deutschland. In mehrwö
chigen Seminaren, die vom Institut 
für Arbeit und Gesundheit der Deut
schen Gesetzlichen Unfallversiche
rung (IAG) organisiert und zusammen 
mit mehreren Kooperationspartnern 
durchgeführt wurden, lernte die De
legation die Strukturen der deutschen 
gesetzlichen Unfallversicherung ken
nen, erlebte den sozialen Dialog in 
Deutschland mit und erhielt bei der 
Besichtigung von Betrieben Einblicke 
in die Praxis von Arbeitsschutz und 
Sozialpartnerschaft. 

Diesen Besuchen gingen Koopera
tionsvereinbarungen voraus, die die 
DGUV, das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), die Deutsche Ge
sellschaft für Internationale Zusam
menarbeit (GIZ) und die Internationa
le Arbeitsorganisation (ILO) mit dem 
bangladeschischen Arbeitsministe
rium (MoLE) in den Jahren 2014 und 
2015 abgeschlossen hatten. In diesem 
Rahmen erhielten beispielsweise drei 
bangladeschische Studierende ein Sti
pendium für den Studiengang Sozial
versicherungswissenschaften an der 
Hochschule BonnRheinSieg.

Internationale Qualifizierung
Die Ausbildung und Qualifizierung ist 
neben dem fachlichen und persönli
chen Austausch ein zentraler Baustein 
der internationalen Kooperationen. 
Eine wichtige Rolle kommt dabei dem 
Institut für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG) zu. Dieses bietet Seminare 
zur internationalen Qualifizierung an 
und bildet damit internationale Fach
kräfte aus, die das gewonnene Wis
sen zum Ausbau der Strukturen von 

„Als Endkonsu
menten liegt es in 

unserer Verantwor
tung, sich dafür 

einzusetzen, dass 
Lieferketten nach

haltig gestaltet und 
Produkte unter 

gesunden, sicheren 
Bedingungen her
gestellt werden.“
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Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit einsetzen oder es als Multipli
katoren an weitere Personen in ihrer 
Heimat weitergeben. 

So nahm im Oktober 2015 eine Dele
gation aus China an einem Trainings
seminar beim IAG in Dresden teil, 
das im Rahmen des EUCOSH Project 
on Occupational Safety and Health 
in High Risk Sectors organisiert wur
de. Dieses diente zur Schulung von 
Führungskräften, die Wissen über die 
Durchführung von Trainingsveranstal
tungen mit engem Praxisbezug ver
mittelt bekamen. Es soll ihnen helfen, 
nach der Rückkehr in ihr Heimatland 
selbst Seminare zur Schulung von Be
schäftigten und Entscheidungsträgern 
durchzuführen.

Durch eine Kooperation mit der 
Akademie der Internationalen Verei
nigung für Soziale Sicherheit (IVSS) 
in Genf, die 2014 im Rahmen einer 
Exzellenzinitiative beschlossen wur
de, bringt sich das IAG auch im Aus
land in die Ausbildung von Fachleuten 
und die Organisation von Lehrangebo
ten ein.

China
Mit China unterhält die DGUV seit 
mehr als zehn Jahren enge Beziehun
gen und trägt dort maßgeblich zum 
Auf und Ausbau eines staatlichen 
Unfallversicherungssystems nach 
deutschem Vorbild bei. Die chinesi
sche Arbeitswelt ist vor allem mit zwei 
Herausforderungen konfrontiert: Die 
Arbeitsbedingungen in vielen Indus
triebereichen sind nicht sicher und 
stellen eine Gefahr für die Gesundheit 
der Beschäftigten dar, weshalb es je
des Jahr zahlreiche Todesopfer bei Ar
beitsunfällen zu beklagen gibt. Darü
ber hinaus leidet die Wirtschaft unter 
dem demografischen Wandel der Ge
sellschaft. In einigen Regionen des 
Landes herrscht bereits Arbeitskräf
temangel. Mit einer systematischen 
Förderung der beruflichen Rehabilita
tion soll der Ausfall qualifizierter Ar
beitskräfte kompensiert und die Be
schäftigungsfähigkeit wiedererlangt 
und erhalten werden.

Für einen besseren Arbeitsschutz im Heimatland: Im April 2016 besuchte 
zum zweiten Mal eine Delegation aus Bangladesch Deutschland.

Persönlicher Austausch und  
intensive Beratung
Zwischen 2005 und 2008 lag der Fokus 
auf der Rechtsberatung beim Aufbau 
der chinesischen Unfallversicherung, 
2009 bis 2011 hingegen auf der Unter
stützung bei der Erweiterung des Ver
sichertenkreises. Seit 2012 stehen nun 
die Prävention und die Rehabilitation 
im Mittelpunkt der Kooperation. Das 
Ziel ist die Transformation zu einem 
umfassenden System mit Rehabilita
tion, Prävention und Versicherungs
leistungen aus einer Hand, in dem die 
deutschen Grundsätze „Prävention 
vor Rehabilitation“ und „Rehabilitati
on vor Rente“ gelten.

Um dies zu erreichen, fand in den 
vergangenen Jahren ein reger persön
licher Austausch statt. Experten der 
DGUV waren in China zu Besuch, ha
ben die dortigen Entscheidungsträger 
beraten und Kooperationsabkommen, 
unter anderem mit dem Arbeitsminis
terium, der staatlichen Arbeitsschutz
behörde SAWS und dem Verband für 
die Belange von Menschen mit Be
hinderungen (CFDP) und seinen 
RehaEinrichtungen, unterschrieben.  

Im Gegenzug waren auch chinesi
sche Delegationen zu Gast in Deutsch
land, um Einblicke in das deutsche 
Unfallversicherungssystem zu gewin
nen. Darüber hinaus waren im Rah
men des EUCOSHProjektes mehrere 
Experten von DGUV und Berufsgenos
senschaften in intensive Beratungen 
in der Prävention allgemein und in 
speziellen HochrisikoSektoren einge
bunden. 

Eine intensive Kooperation fin
det auch zwischen mehreren berufs
genossenschaftlichen Kliniken, wie 
der BG Unfallklinik Murnau, dem BG 
Klinikum Hamburg und dem Unfall
krankenhaus Berlin, und chinesi
schen Rehakliniken in Guangdong, 
Bayi und Peking statt. Durch den 
Austausch von Fachpersonal und me
dizinischer Expertise können die chi
nesischen Partner neue Ansätze der 
Rehabilitation kennenlernen, wäh
rend die deutschen Kliniken im Ge
genzug Unterstützung beim Ausbau 
der Traditionellen Chinesischen Me
dizin erhalten.

| www.dguv.de (Webcode: d75)
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International im Dialog
Die Forschungs institute der DGUV stehen mit wissenschaftlichen  
Einrichtungen auf der ganzen Welt in engem Austausch

D ie Informations netzwerke 
fördern die Präventionsforschung. 
Beispiel PEROSH: Seit 2003 vernetzt 

die Partnerschaft für Europäische Forschung im Arbeitsschutz 
zwölf Institute aus elf europäischen Staaten. Das Institut für Arbeits

schutz der DGUV (IFA) in Sankt Augustin gehört zu den Gründungsmitgliedern 
des Forschungsnetzwerkes. 

Europäische Arbeitsschutzforschung vorantreiben
PEROSH will eine europäische Forschungsszene für den Bereich Arbeitsschutz schaffen: Ziel ist 

es, die zwölf Institute des PEROSHVerbundes und ihre Forschungs aktivitäten eng zu vernetzen. 
Auch Lobby arbeit für die Arbeitsschutz forschung in den Gremien der Europäischen Kommission ist ein 

Ziel der Zusammen arbeit. Eine wissenschaftliche Steuerungs gruppe tauscht sich zweimal jährlich über 
Forschungs projekte aus. Das Spektrum dieser Projekte ist breit gefächert: Es reicht von der Alterung der Ar

beitsbevölkerung über die Identifizierung von gesundheitlichen Gefährdungen durch Nanopartikel bis hin 
zur Sicherheitskultur und der Förderung einer NullUnfälleVision am Arbeitsplatz. „Europa braucht eine ei
gene Forschungs szene im Arbeits schutz, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen“, so Professor 
Dr. Dietmar Reinert. „Deshalb suchen wir den pro aktiven Dialog mit der EU und weiteren Partnern. Einmal im 
Jahr trifft sich die PEROSHGruppe mit Fachleuten aus Arbeitsschutz instituten aus Amerika und Asien. Der Mehr
wert der Arbeitsschutzforschung sowie ihre Verbreitung und Förderung in Europa müssen intensiviert werden.“ 

Netzwerk für arbeitsmedizinische Prävention
Ein internationales Netzwerk von Fachleuten aus der arbeits medizinischen Prävention schafft MODERNET 
(Monitoring Occupational Diseases and tracing New and Emerging Risks in a NETwork). „Durch MODERNET 
stehen Einrichtungen aus derzeit über 15 europäischen Staaten sowie aus Australien in engem Kontakt, 

um sich über künftige Entwicklungen bei arbeits bezogenen Erkrankungen auszutauschen“, so Dr. Dirk 
Pallapies, Leiter der Stabsstelle Regulation im Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV 

(IPA). Inhaltliche Schwerpunkte, zu denen das IPA über entsprechende Expertise verfügt, sind 
zum Beispiel die Identifizierung des allergenen Potenzials von Substanzen am Arbeits platz 

oder die Bewertung möglicher gesundheitlicher Risiken der beruflichen Exposition ge
genüber Nano materialien. „Das Netzwerk dient der Kommunikation über neue 

Techniken zur Identifikation von Trends bei arbeits bezogenen Erkrankun
gen und soll dafür sorgen, dass diese Erkrankungen schneller er

kannt und validiert werden“, erklärt Dr. Dirk Pallapies. 
Jährliche Kongresse, an denen Fachleute 

der DGUV und des IPA  
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teilnehmen, fördern 
den Austausch.  MODERNET soll  

Brücken schlagen, denn die EUMitglied
staaten haben sehr unterschiedliche Regelungen bei 

der arbeits medizinischen Versorgung, der statistischen Er
fassung von arbeits bedingten Gesundheits problemen und Er

krankungen sowie der Anerkennungs und Entschädigungs praxis von 
Berufs krankheiten.

Internationale Studie – SYNERGY
Das Projekt Synergy untersucht, welche Rolle die berufliche Exposition von gleich

zeitig einwirkenden Gefahrstoffen auf das Risiko spielt, an Lungenkrebs zu erkran
ken. Erkenntnisse hieraus sind von besonderer Bedeutung sowohl für die Präven
tion als auch für das Berufskrankheitenrecht. Für jeden Stoff wird bislang einzeln 
geprüft, ob er als Ursache für die Krebs erkrankung infrage kommt. Häufig liegen  
jedoch Misch expositionen verschiedener Gefahr stoffe vor. Im Fokus von SYNERGY 
stehen neben anderen krebs erzeugenden Stoffen besonders Asbest, PAK, Chrom, Ni
ckel und Quarz feinstaub. In dem Projekt wurden die Daten von 16 Lungenkrebs
studien zusammen geführt und eine JobExpositions Matrix entwickelt, mit der 
eine quantitative Abschätzung der Exposition gegenüber den ausgewählten 

Karzinogenen möglich ist. Im Vergleich der etwa 20.000 Lungenkrebs fälle 
mit rund 25.000  Nicht erkrankten wurden erhöhte Lungenkrebs risiken 

für verschiedene Berufe wie Schweißer und Berg leute ermittelt, aber 
auch für Stoff gemische wie Dieselmotor emissionen. Für die 

Einzelstoffe wie Quarzfeinstaub, Chrom und Nickel wur
de die Expositions abschätzung detailliert aus

gewertet. DosisWirkungsBeziehungen  
wurden beispielsweise für  

Asbest eingehend 
untersucht. Die Untersu

chung von Kombinationswirkun
gen ist dabei das Hauptziel von SYNER

GY, das derzeit intensiv vorangetrieben wird. 
Durchgeführt wird das Projekt von einem inter

nationalen Forschungsverbund. Die Projektkoordi
nation liegt beim IPA, der Internationalen Agentur für 
Krebsforschung (IARC) und dem niederländischen  
Institute for Risk Assess ment Sciences (IRAS). 

| www.dguv.de (Webcodes: d39583
  und d118188)
| www.modernet.org
| www.perosh.eu
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Prävention in allen Lebenswelten 
Die Nationale Präventionskonferenz bereitet den Weg für eine bundesweite 
Präventionsstrategie

Die Prävention in der gesamten 
Bevölkerung und in allen Le
benswelten stärken: Das ist das 

Ziel der Nationalen Präventionsstra
tegie. Sie wird künftig von der Natio
nalen Präventionskonferenz (NPK) als 
Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen 
Spitzenorganisationen von Unfall, 
Kranken, Renten und Pflegeversiche
rung entwickelt. Die NPK wurde durch 
das Präventionsgesetz, das im Som
mer 2015 verabschiedet worden war, 
neu geschaffen. Das Gesetz soll alle 
Bürgerinnen und Bürger in ihren tägli
chen Lebenszusammenhängen – den 
sogenannten Lebenswelten  –  dabei 
unterstützen, gesundheits förderliche 
Lebensweisen zu entwickeln und im 
Alltag umzusetzen. „Die Arbeit der 
gesetzlichen Unfall versicherung zeigt 
bereits, wie erfolgreich Prävention 
sein kann, wenn sie in die Lebens
welten der Menschen eingebunden 
wird“, so der stellvertretende Haupt
geschäftsführer der DGUV, Dr.  Wal
ter Eichendorf. „Dieser Gedanke wur
de mit dem Präventions gesetz auf alle 
Lebensbereiche ausgedehnt.“

Trägerübergreifende Kooperation 
Im Frühjahr 2016 hat die NPK bun
deseinheitliche trägerübergreifende  
Bundesrahmenempfehlungen zur Ge  
sundheitsförderung verabschiedet. 
Neben den vier Sozialversicherungs
zweigen haben unter anderem auch 
Bundes und Landesministerien, die 
Sozial partner, die für den Arbeits
schutz zuständigen obersten Lan
desbehörden, die kommunalen Spit
zenverbände, die Bundesagentur für 
Arbeit sowie Patientenvertreterin
nen und vertreter daran mitgewirkt. 
Eichendorf macht deutlich, dass die 
Strategie arbeit der NPK unter klaren 
Leitlinien steht: „Durch eine stärkere 

Zusammen arbeit der Träger und ein 
abgestimmtes Vorgehen können wir 
Synergie effekte erschließen und mehr 
Personen erreichen.“ Dabei fange man 
aber nicht bei null an: „Dadurch, dass 
wir in der Vergangenheit eng mit an
deren Akteuren wie zum Beispiel dem 
Bund und den Ländern im Rahmen 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits
schutzstrategie (GDA) oder mit den ge
setzlichen Krankenkassen, zum Bei
spiel in der Initiative Gesundheit und 
Arbeit (iga), zusammengearbeitet ha
ben, können wir viele Erfahrungen 
einbringen“, so Eichendorf weiter. 

Gesund von Kindesbeinen an
Mit den Bundesrahmenempfehlun
gen sollen gesundheits förderliche 
Rahmenbedingungen für alle Men
schen und in allen Lebensphasen  – 
von der frühesten Kindheit über die 
Lebens mitte und das Arbeits leben 
bis ins hohe Alter – gestaltet werden. 
„Gesund aufwachsen“, „Gesund le
ben und arbeiten“ sowie „Gesund im 
Alter“ werden darin als gemeinsa

me Ziele definiert. Durch die Orien
tierung am Lebenslauf ist es möglich, 
alle Menschen mit lebensweltbezo
gener Prävention zu erreichen. Dazu 
zählen Maßnahmen in den Kindergär
ten und Schulen ebenso wie die Ge
sundheitsförderung in den Betrieben 
sowie die Präventions arbeit in kom
munalen Einrichtungen bis hin zu 
entsprechenden Aktivitäten in Pflege
einrichtungen. Zu den Zielgruppen 
gehören neben Familien, Kindern, Ju
gendlichen, Auszubildenden, Studie
renden, Berufstätigen, Arbeitslosen 
und ehrenamtlich tätigen Personen 
auch Pflegebedürftige und pflegen
de Angehörige. Die Bundes rahmen
empfehlungen beschreiben nicht nur 
die Handlungs felder, sondern auch 
das Leistungsspektrum und die Beiträ
ge der jeweiligen Sozial versicherungs
träger sowie die zu beteiligenden Orga
nisationen und Einrichtungen.

Transparenz durch Präventions-
bericht
Die Bundes rahmen empfehlungen sol
len kontinuierlich weiter entwickelt 
werden und auf der Grundlage von 
Landesrahmenvereinbarungen vor Ort 
umgesetzt werden. Im Jahr 2019 wird 
die NPK erstmals einen trägerüber
greifenden Präventions bericht über 
die Entwicklung der Gesundheits
förderung und Prävention vorlegen. 
Der Präventions bericht wird auch die 
Erfahrungen der Zusammenarbeit der 
vier Sozialversicherungs zweige bei 
der Erreichung der Ziele darstellen 
und Hinweise zu Präventions bedarf 
und potenzialen in der Bevölkerung 
geben. 

|  www.dguv.de (Webcode: dp117057)
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gesetzlichen Unfall
versicherung zeigt 
bereits, wie erfolg
reich Prävention 

sein kann, wenn sie 
in die Lebenswelten 
der Menschen ein
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Ein starker Verbund
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) bündelt die  
Aktivitäten der Akteure im Bereich Sicherheit und Gesundheit 

Gemeinsam handeln – jeder in 
seiner Verantwortung: Unter 
dieser Leitlinie arbeiten Bund, 

Länder und Unfallversicherungs träger 
seit 2008 in der Gemeinsamen Deut
schen Arbeitsschutz strategie (GDA) 
zusammen. Mit der Koordination 
und Fokussierung ihrer Präventions
aktivitäten unterstützen die Akteu
re gemeinsam die Betriebe dabei, si
chere und gesunde Arbeits plätze zu 
schaffen. Damit trägt die GDA auch 
zu einer langfristigen Kostenentlas
tung der Unternehmen und der so
zialen Sicherungssysteme bei. Unter 
Beteiligung aller relevanten Arbeits
schutzakteure, insbesondere der So
zialpartner, legen die Träger der GDA 
gemeinsame Arbeitsschutzziele und 
Handlungsfelder fest. Die Planung, 
Koordinierung und Evaluation der Ar
beitsschutzziele und Handlungsfelder 
erfolgt im Rahmen der Nationalen Ar
beitsschutzkonferenz (NAK). Für den 
Zeitraum 2013 bis 2018 wurden drei 
Ziele definiert: erstens eine Verbes
serung der Organisation des Arbeits
schutzes, zweitens eine Verringerung 
von arbeitsbedingten Gesundheits
gefährdungen und Erkrankungen im 
MuskelSkelettBereich und drittens 
der Schutz und die Stärkung der Ge
sundheit bei arbeits bedingter psychi
scher Belastung. 

Je Arbeitsschutzziel  
ein Programm
„Mit den drei Arbeitsprogrammen „Or
ganisation“, „MuskelSkelettErkran
kungen (MSE)“ und „Psyche“ wollen 
wir die gesetzten Ziele realisieren“, 
sagt Dr.  Walter Eichendorf, stellver
tretender Hauptgeschäftsführer der 
DGUV. Die DGUV hat 2016 den Vorsitz 
in der NAK, der im jährlichen Turnus 
zwischen Bund, Ländern und Unfall

versicherungsträgern wechselt, über
nommen. Bei der Umsetzung ihrer Pro
gramme kooperieren die Träger der 
GDA eng mit den Sozialpartnern und 
weiteren Kooperationspartnern wie 
Krankenkassen, Fachverbänden und 
Arbeitsschutznetzwerken. 

Arbeitsschutz mit Methode – 
zahlt sich aus
Das GDAProgramm Organisation un
terstützt die Betriebe dabei, ihre Or
ganisation des betrieblichen Arbeits
schutzes zu untersuchen und zu 
verbessern. Dabei stehen die Gefähr
dungsbeurteilung als zentrales In stru
ment des Arbeits schutzes sowie die 
Integration von Sicherheit und Ge
sundheit in betriebliche Abläufe und 
Entscheidungen im Vordergrund. Ne
ben Angeboten zur Einführung eines 
Arbeitsschutz management systems 
(AMS), Informationsveranstaltungen 
und Seminaren sowie Betriebsbesich
tigungen und Beratungen umfasst das 
Arbeitsprogramm auch den GDAOR
GAcheck. Unter www.gdaorgacheck.
de können kleine und mittlere Unter
nehmen eine anonyme Selbstbewer
tung der betrieblichen Arbeitsschutz
organisation vornehmen. 

Prävention macht stark – auch 
deinen Rücken
Das Arbeitsprogramm MSE wendet 
sich sowohl an Beschäftigte, Unter
nehmer und Führungskräfte als auch 
an Multiplikatoren. Mit Schulungen, 
Seminaren, Betriebsbesichtigungen 
und beratungen sowie weiteren In
formationsangeboten soll das Pro
gramm arbeits bedingte Gesundheits
gefährdungen und Erkrankungen im 
MuskelSkelettBereich senken. Der 
besondere Fokus liegt auf Tätigkei
ten mit einem hohen MSERisiko wie 

schwerem Heben und Tragen, sich 
wiederholenden Arbeits abläufen und 
Bewegungsmangel. Mit www.gdabe
wegt.de wurde ein branchenübergrei
fend angelegtes Internetportal mit 
Angeboten der GDATräger und Sozial
partner geschaffen. Für eine wirksame 
Reduktion von MSE setzt das Arbeits
programm an zwei Punkten an: ers
tens bei der Förderung einer betrieb
lichen Präventions kultur, also der 
Gestaltung gesundheitsgerechter Ar
beitsbedingungen, zweitens bei der 
Gesundheitskompetenz, das heißt der 
Förderung des gesundheitsgerechten 
Verhaltens der Beschäftigten. 

Stress reduzieren – Potenziale 
entwickeln
Das GDAProgramm Psyche will Un
ternehmer, Führungskräfte, Personal
vertretungen sowie Verantwortliche in 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförde
rung über die Prävention von psychi
schen Belastungen informieren und 
qualifizieren. Neben Handlungshil
fen für die betriebliche Praxis, Schu
lungen für das Aufsichtspersonal der 
Arbeitsschutzbehörden und Unfall
versicherungsträger sowie Betriebsbe
sichtigungen und beratungen wurden 
weitere Informationen erarbeitet. Die
se sind über das Internetportal www.
gdapsyche.de sowie in einer Broschü
re mit Empfehlungen zur Umsetzung 
der Gefährdungsbeurteilung psychi
scher Belastungen abrufbar.

2015 ist das Präventionsgesetz in 
Kraft getreten. Die Anforderungen an 
Vernetzung und Koordination neh
men daher zu. Die GDA verfügt über 
bewährte Strukturen, die sich als Ba
sis für künftige Kooperationen im Ar
beitsschutz anbieten.

| www.dguv.de (Webcode: d2022)
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Mit allen geeigneten Mitteln: Auf dieses Motto können Betriebe und 
Versicherte nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit 
vertrauen. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen bieten einen 

umfassenden Leistungskatalog mit Maßnahmen zur Rehabilitation sowie 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und in der Gesellschaft. Wenn sich das Leben 
durch Unfall oder Krankheit radikal verändert, können Sport und Bewegung 
ein rettender Anker sein. Ohne sie ist keine Rehabilitation denkbar. Auch 
für den Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft sind Sport und Bewegung 
wichtig: Sie schaffen Gemeinschaft. Mit ihren Aktivitäten im Behinderten
sport will die gesetzliche Unfallversicherung den Gedanken der Inklusion 
fördern und weiter tragen. 

Sport und  
Bewegung sind 
Treibstoff für  
Rehabilitation  
und Teilhabe

Teilhabe möglich machen
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Rehabilitation und Inklusion 
sind wichtige gesellschaftli
che  Themen – nicht erst seit der 

 Behindertenrechtskonvention der Ver
einten Nationen (UNBRK). Sie sind 
zugleich auch zentrale Aufgaben der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Ziel 
ist es, Menschen, die durch einen 
 Arbeitsunfall verletzt oder durch eine 
Berufskrankheit beeinträchtigt wur
den, eine gleichberechtigte Teilhabe 
am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen. Ein wichtiges 
Element ist hierbei unter anderem der 
Sport. Auch mit ihrem Aktionsplan 
möchte die gesetzliche Unfallversiche
rung einen nachhaltigen Beitrag zu 
einer inklusiven Gesellschaft leisten. 
Doch welche Weichenstellungen sind 
noch notwendig und was kann die Po
litik tun, um die Rahmen bedingungen 
weiter zu verbessern? Die zwölffache 
ParalympicsSiegerin und Beauftrag
te der Bundesregierung für die Belan
ge von Menschen mit Behinderungen, 
Verena Bentele, beantwortet Fragen 
zum Thema. 

Frau Bentele, seit Januar 2014 sind 
Sie Behindertenbeauftragte der 
 Bundesregierung und damit verant-
wortlich für die Belange behinderter 
Menschen. Welche Themen sind  Ihnen 
besonders wichtig, in welchen Berei-
chen konnten Sie bereits erste Erfolge 
verzeichnen?
Zu den besonders wichtigen The
men gehört für mich zuallererst das 
 Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG. 
Dieses Gesetz soll echte Teilhabe und 
Selbstbestimmung ermöglichen und 
Veränderungen für den Alltag der 
Menschen mit Behinderungen brin

gen. Es soll sicherstellen, dass etwa 
Menschen mit Behinderung mehr als 
2.600 Euro ihres Einkommens und 
Vermögens behalten können. Auch 
die Partnerinnen und Partner sollen 
nicht ihr Einkommen und Vermögen 
für die Finanzierung der Leistungen 
einsetzen müssen, wenn sie Einglie
derungshilfe empfangen. Außerdem 
soll es unabhängige Beratungsange
bote festschreiben und den generellen 
Schritt weg von der Sozialhilfe, hin ins 
SGB  IX vollziehen. Gerade mit Blick 
auf Arbeitsmöglichkeiten soll es Men
schen mit Behinderungen in die Lage 
versetzen, ein persönliches  Budget 
beziehungsweise ein Budget für Ar
beit in Anspruch zu nehmen. Damit 
könnten sie zum Beispiel die Leistun
gen einkaufen, die eine Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt erlauben. 
Wir müssen diese personenzentrierte 
Form der Unterstützung unbedingt 
schaffen. 

Schon weiter sind wir beim Thema 
der Barrierefreiheit, egal ob es um bau
liche Barrieren oder Informations und 
Sprachbarrieren geht. Die Novellierung 
des Behindertengleichstellungsgeset
zes ist auf dem Weg. Es schreibt Be
hörden deutliche Verbesserungen vor 
– wenn auch noch längst nicht in der 
Verbindlichkeit, die ich mir wünsche. 
Gut ist, dass zukünftig voraussichtlich 
alle Bescheide in Leichter Sprache an
gefordert werden können, das ist ein 
wesentlicher Schritt. Jetzt müssen wir 
darauf hinwirken, dass endlich auch 
die Privatwirtschaft zur Barrierefrei
heit verpflichtet wird, dass etwa Arzt
praxen, Kinos und Restaurants auch 
die Bedürfnisse von Menschen mit  
Behinderungen berücksichtigen.

Rehabilitation als wichtige 
Schnittstelle für Inklusion

VERENA BENTELE

Beauftragte der Bundes-
regierung für die Belange 
behinderter Menschen

INTERVIEW
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Mit der Ratifizierung der UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-BRK) im 
Jahr 2009 hat sich Deutschland dazu 
 verpflichtet, Menschen mit Behinde-
rungen eine umfassende Teilhabe zu 
ermöglichen. Wie weit ist Deutschland 
bei der Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention?
Deutschland ist noch nicht so weit, wie 
es angesichts seines Wohlstandes und 
seiner internationalen Vorbild rolle 
sein könnte und müsste. Das  wurde 
im letzten Jahr auch durch die Ab
schließenden Bemerkungen über den 
ersten Staatenbericht Deutschlands 
der Vereinten Nationen in Genf deut
lich. Dort wurden in über 60  Punk
ten Handlungsbedarfe aufgezeigt und 
Empfehlungen abgegeben. Ich erwar
te von Deutschland, dass diese Punkte 
schnell und nachhaltig durch entspre
chende Gesetze umgesetzt werden. 
Ein wichtiger Baustein ist hierbei na
türlich auch die teilhabeorientierte 
 Reform der Eingliederungshilfe zu ei
nem Bundesteilhabegesetz. 

Wo sehen Sie bei den Themen Inklu-
sion und Rehabilitation beson-
dere  Anknüpfungspunkte für die 
 gesetzliche Unfallversicherung? 
Die gesetzliche Unfallversicherung 
steht mit dem Thema Rehabilitation 
an einer wichtigen Schnittstelle.  Men
schen, die Behinderungen aufgrund 
eines Unfalls oder einer Berufskrank
heit erwerben, müssen sich in ihren 
Lebensbereichen selbst neu orientie
ren. Sie dürfen zu Recht erwarten, eine 
ganzheitlich ausgerichtete, individu
elle Unterstützung zu erhalten. Die 
DGUV sollte ihre eigenen Leistungen 
und die Angebote der Kooperations
partner so gestalten, dass Menschen 
mit Behinderungen aktiv einbezogen 
werden. Der Grundsatz der UNBehin
dertenkonvention „Nichts ohne uns 
über uns“ bildet hierbei die Hand
lungsgrundlage. 

Rehabilitation beinhaltet neben den 
medizinischen Leistungen auch Leis
tungen zur Wiedereingliederung in 

 Arbeit und zur Teilhabe am sozialen 
Leben. Können Menschen nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt ihrer 
 bisherigen beruflichen Tätigkeit nach
gehen, bedarf es vielfältiger und fle
xibler Angebote, damit sie wieder am 
 Arbeitsleben teilhaben können. 

Die Gestaltung von Freizeitaktivitä
ten, von ehrenamtlichem Engagement 
und sozialen Kontakten setzt inklusive 
Angebote voraus. Auch hier sind kon
krete Maßnahmen im Rehabilitations
verfahren der DGUV in  Kooperation 
mit anderen Einrichtungen hilfreich 
und notwendig. Nur eine medizini
sche Versorgung auf hohem Niveau 
im Bereich der Therapien und der Heil 
und Hilfsmittelversorgung ermöglicht 
Menschen nach Unfällen eine Teilha
be in allen Bereichen. Hier sehe ich die 
Verantwortung der DGUV auch darin, 
Forschung und Innovation zu nutzen, 
um Einschränkungen bestmöglich zu 
kompensieren. 

2015 hat die gesetzliche Unfall-
versicherung ihren Aktionsplan 2.0 
vorgestellt – eine Fortführung ih-
res ersten Aktionsplans. Warum sind  
solche individuellen Verpflichtungen 
so wichtig?
Ein Aktionsplan dient dazu, die ei
genen Ziele und Aufgabe möglichst 
 detailliert zusammenzustellen. Nur 
so lässt sich die Arbeit anschließend 

Inklusive Angebote  
sind Voraussetzung 
dafür, dass Menschen 
mit Behinderungen  
die gleichen Chancen  
haben: bei der Arbeit, in 
der Freizeit – im Leben.

Teilhabe möglich machen
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 angemessen evaluieren, damit bis
herige Erfolge sichtbar sind – aber 
auch das, was noch getan werden 
muss. Deswegen freut es mich, dass 
die DGUV einen weiteren Aktionsplan 
aufgestellt hat. Ich hoffe, andere Insti
tutionen folgen diesem Beispiel.

Wo sehen Sie auf dem Weg zu  einer 
 inklusiven Gesellschaft  besondere 
He rausforderungen für die Zukunft? 
Wo müssen wir noch besonders 
 anpacken?
Es geht immer noch um Veränderun
gen im Denken der Menschen. Denn 
bei Inklusion geht es nicht um eine 
bessere Lebenssituation für wenige, 
sondern um eine höhere Lebensqua
lität für alle Menschen. Ich meine Er
leichterungen des Alltags für jeder
mann: Die Mutter mit Kinderwagen 
profitiert vom barrierefreien Zugang  
in die Bahn ebenso wie der gehbe
hinderte Mann. Dem seit Kurzem in 
Deutschland lebenden Migranten nüt
zen Informationen in Leichter Spra
che, ohne Fremdwörter und lange 
 Sätze, genauso wie dem Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. Und das Telefon 
mit extragroßen Tasten ist für jeman
den mit einer Spastik gut – und für je
manden, dessen Finger altersbedingt 
zittern, auch. Ich möchte, dass immer 
schon von Anfang an alle Menschen 
mit ihren verschiedenen Bedürfnissen 
bedacht werden. Dass also  Produkte, 
Gebäude und digitale Angebote vo
rausschauend so geplant  werden, dass 
sie für alle zugänglich sind.

Welche Weichenstellungen muss 
die Politik aus Ihrer Sicht noch 
 vornehmen?
Ich möchte gerne, dass die Bedürf
nisse von Menschen mit Behinderun
gen bei jedem Gesetz stets mitbedacht 
werden. Disability Mainstreaming 
ist der englische Fachbegriff hierfür. 
In der Praxis würde dies heißen, un
liebsame Überraschungen zu vermei
den, bei denen erst nachträglich klar 
wird, dass beispielsweise die elektro
nische Steuererklärung für Menschen 

mit Sehbehinderungen eine echte  
Hürde darstellt.  

Im Rahmen der Inklusionstage 2015 
hat auch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales den Arbeitsent-
wurf des Nationalen Aktionsplans 
(NAP 2.0) vorgestellt mit 120 weite-
ren Maßnahmen zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK). Warum ist diese Weiter-
entwicklung wichtig?
Weil es immer etwas zu tun gibt!  
Wir sind noch lange nicht dort ange
kommen, wo wir hinwollen und müs
sen. Ein Erhalt des Status quo wür
de bestenfalls Stagnation bedeuten. 
Der NAP 2.0 ist ein wichtiges Instru
ment, um die Umsetzung der Konven
tion und die Umsetzung der Forderun
gen aus Genf in allen Politikfeldern 
national weiter voranzutreiben. Das 
macht seine Weiterentwicklung un
erlässlich. Würde er nicht weiterent
wickelt, bestünde zudem die Gefahr, 
dass das Bewusstsein für die behin
dertenpolitische Agenda nachlässt. 
Durch eine Zusammenstellung der na
tionalen Maßnahmen kann außerdem 
gut nachvollzogen werden, in welchen 
 Bereichen noch Handlungsbedarfe 
 bestehen. Wichtig ist auch, dass Men
schen mit Behinderungen und ihre 
 Interessenvertreter am Entwicklungs
prozess beteiligt sind. 

Neben der Fortentwicklung ist aber 
auch das fortwährende Monitoring  
ein wichtiger Bestandteil des Natio
nalen Aktionsplans. Dadurch kann 
in einer Rückschau beurteilt wer
den, welche Maßnahmen wirklich zur 
 Umsetzung der UNBRK in Deutsch
land beitragen konnten. Das hilft 
 natürlich dabei, zukünftige Maßnah
men noch passgenauer und effekti
ver auszugestalten und die gewonne
ne  Erfahrung bei der Fortschreibung 
 einfließen zu lassen.  

„Es geht immer noch 
um Veränderungen 

im Denken der 
Menschen. Denn bei 

Inklusion geht es 
nicht um eine bessere 
Lebenssituation für 

wenige, sondern 
um eine höhere 

Lebensqualität für 
alle Menschen.“
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Musik erklingt. Mit einer eleganten Bewegung führt JeanMarc 
Clément seine Partnerin Andrea Naumann aufs Parkett, 
blitzschnelle Drehungen folgen. Gebannt beobachtet das 

Publikum, wie präzise er sein Sportgerät – einen Rollstuhl – steu
ert. JeanMarc ist seit 30 Jahren querschnittsgelähmt. Als Fußgänger 
hat er nicht getanzt, doch nach einigen Jahren im Rollstuhl kam ein 
Kontakt zu einem Verein zustande. Mittlerweile sind er und Andrea 
mehrfach ausgezeichnete Tanzsportprofis … 

Jeder Mensch hat Fähigkeiten, die wahrgenommen und wertge
schätzt werden sollten. Deshalb setzt sich die gesetzliche Unfallver
sicherung für Inklusion ein, also für das Recht von Menschen mit Be
hinderung auf gesellschaftliche Teilhabe. Die UNKonvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNBRK) von 2009 ist da
bei eine wichtige Etappe: Sie verpflichtet Staaten, für alle Menschen 
mit Behinderung den vollen, gleichberechtigten Zugang zu Menschen
rechten und Grundfreiheiten zu gewährleisten. Damit sind auch Un
fallversicherte angesprochen: Menschen, die bei einem Arbeitsunfall 
verletzt wurden oder eine Berufskrankheit haben. In zwei Aktions
plänen hat die DGUV beschrieben, wie die UNBRK im Alltag umge
setzt werden kann. 

Inklusion beginnt mit Begegnung
Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und DGUV wollen Sonder
welten für Menschen mit Behinderungen vermeiden: Diese sollen ein 
selbstbestimmtes Leben führen können. Je früher die Wurzeln für eine 
inklusive Lebensweise gelegt werden, desto besser: So lässt sich ein 
breit gefasstes Verständnis von Inklusion als Form des gesellschaftli
chen Umgangs mit Verschiedenheit und Vielfalt verankern. Die Vortei
le hat die DGUV in einem Positionspapier zur Inklusion in Bildungs

Mitten im Leben
Inklusion ist ein Recht auf dauerhafte, gleichberechtigte  
Teilhabe in der Gesellschaft. Davon profitieren alle

DGUV Jahrbuch 2015/16 31



einrichtungen herausgearbeitet: Eine gelungene Teilhabe fördert 
nicht nur die Qualität von Erziehung und Bildung, sondern verbessert 
auch das soziale Klima. Doch Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. In 
den Bildungseinrichtungen müssen ausreichende personelle, mate
rielle und zeitliche Ressourcen vorhanden sein, damit Menschen mit 
Behinderungen ihre Potenziale und Stärken entfalten können. Zum 
gesellschaftlichen Umdenken gehört eine Weiterentwicklung des Er
ziehungs und Bildungssystems. An der Hochschule der DGUV am 
Campus Bad Hersfeld wurde das Thema Inklusion in den Bachelorstu
diengang Sozialversicherung integriert: 31 Studierende beschäftigten 
sich in einem Forschungsprojekt damit, wie eine Persönliche Assis
tenz die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
unterstützt. Persönliche Assistenz wird entweder durch einen Sozi
alen Dienst oder durch Personen geleistet, die von den Betroffenen 
selbst angestellt werden. Neben einer Förderung der selbstbestimm

„Sport und  
Be wegung sind 

Treibstoff für die  
Inklusion.“

ten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden Familienangehöri
ge entlastet. Ist die Behinderung durch einen Arbeits oder Wegeunfall 
entstanden oder liegt die Ursache in einer Berufskrankheit, sind die 
Unfallversicherungsträger Ansprechpartner für die Ermittlung des in
dividuellen Hilfe und Unterstützungsbedarfs. Die Studierenden lern
ten nicht nur Befragungsinstrumente und Analysemethoden wissen
schaftlichen Arbeitens kennen, sondern auch Menschen, die eine 
Persönliche Assistenz im Alltag nutzen: Diese Begegnungen schufen 
eine besondere Sensibilität für die Bedeutung von sozialer Rehabili
tation und lebenslanger nachgehender Betreuung. Und auch die Be
fragungsergebnisse zeigten: Persönliche Assistenz ist weit mehr als 
Pflege – sie kann Angehörige entlasten und einen großen Beitrag zur 
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben leisten.

Inklusion ist keine Illusion
Sport und Bewegung sind Treibstoff für die Inklusion. Aus der Reha
bilitation – eine der zentralen Aufgaben der gesetzlichen Unfallversi
cherung – ist Sport nicht wegzudenken: Er motiviert, mobilisiert und 
trägt dazu bei, Menschen nach einem Arbeitsunfall wieder zurück in 
den Beruf zu bringen. Mut machende Vorbilder sind Profisportler wie 
JeanMarc Clément oder die Athletinnen und Athleten, die an den Pa
ralympics teilnehmen. Über deren außergewöhnliche Geschichten 
und Fähigkeiten berichtet die Paralympische Zeitung (PZ), die seit 
2004 von der DGUV und dem Verlag „Der Tagesspiegel“ herausgege
ben wird. Junge, engagierte Nachwuchsreporterinnen und reporter 
sind vor Ort bei den Wettbewerben, das nächste Mal von den Paralym
pischen Sommerspielen in Rio im September 2016. Die PZ erscheint in 
einer Auflage von einer Million Exemplaren. Auch regionale Veranstal
tungen tragen Inklusion in den Alltag. So schuf der  „Tag ohne Gren
zen“ 2015 in Hamburg einen Raum für Begegnung zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderung. Initiiert wurde der Aktionstag von der 
DGUV zusammen mit den Berufsgenossenschaften, den Unfallkassen, 
den berufsgenossenschaftlichen Kliniken sowie dem Deutschen Roll
stuhlSportverband. „Beim ,Tag ohne Grenzen‘ ist es in hervorragen
der Weise gelungen, deutlich zu machen, dass Sport Gemeinschaft für 
Menschen mit und ohne Behinderung schafft“, so DGUV Vorstands
vorsitzender Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting. 

| www.dguv.de (Webcodes: d133311, d1121729, d1040212, d958183)

Teilhabe möglich machen

DGUV Jahrbuch 2015/1632

http://www.dguv.de/


Manchmal scheint das Leben 
in eine Sackgasse zu mün
den: zum Beispiel, wenn die 

Folgen eines Arbeits unfalls die beruf
liche Zukunft infrage stellen. Doch 
die gesetzliche Unfall versicherung 
bietet Instrumente für den Weg zu
rück ins Arbeits leben. Davon profi
tieren nicht nur die Betroffenen, son
dern auch die Betriebe, die in Zeiten 
des demografischen Wandels und des 
Fachkräftemangels qualifizierte Be
schäftigte brauchen. 

Bewährt und weltweit einzig artig 
Das Betriebliche Eingliederungs
management (BEM) trägt dazu bei, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Leistungs einschränkungen im Unter
nehmen zu halten, anstatt sie zu ver
lieren. Davon profitieren alle Beschäf
tigten, die mehr als sechs Wochen am 
Stück oder länger als sechs Wochen 
innerhalb eines Jahres arbeits unfähig 
waren. Die Durchführung eines BEM 
ist für alle Arbeitgeber in Deutsch
land gesetzliche Pflicht. Die Unfall
versicherungsträger, die durch ihre 
Präventions arbeit nah an den betrieb
lichen Strukturen und Prozessen sind, 
können Unternehmen und Verwal
tungen bei der Einführung eines BEM 
und einer Kultur des betrieblichen Ge
sundheitsmanagements unterstützen. 
Im Rahmen eines Projektes soll dies 
bis 2018 flächendeckend gelingen. Die 
Grundlage ist ein Maßnahmenkatalog 
mit fünf Zielen. Demnach werden die 
Unfallversicherungsträger die Betriebe 
intensiver über ihre BEMVerpflichtun
gen informieren, ihre interne und ex
terne Kommunikation verbessern und 
die Vernetzung ihrer Fachleute, die für 

Prävention und Rehabilitation zustän
dig sind, fördern. Die DGUV wird au
ßerdem Kriterien für die Kooperation 
mit anderen Partnern in der sozialen 
Sicherheit ausarbeiten. Mit gutem Bei
spiel wollen die DGUV und die Unfall
versicherungsträger vorangehen und 
das BEM für die eigenen Beschäftigten 
nach dem Katalog ausgestalten.

Menschen mit Arbeit verbinden
Ein weiteres Instrument ist  DGUV  job, 
ein deutschlandweiter Vermittlungs
service der gesetzlichen Unfall
versicherung für alle Beschäftigten, 
die nach einem Arbeits unfall oder we
gen einer Berufskrankheit eine Neu
orientierung auf dem Arbeitsmarkt an
streben. Regionale Ansprechpersonen 
aus den Landesverbänden der DGUV 
vermitteln die Bewerberinnen und Be
werber, die aufgrund ihrer vorherigen 

Tätigkeiten vielfältige Kenntnisse und 
Qualifikationen mitbringen. Die An
sprechpersonen von  DGUV  job bieten 
den Betrieben individuell abgestimm
te Lösungen zur Einarbeitung, Qua
lifizierung oder Fortbildung der Be
werberinnen und Bewerber. Auch die 
Vermittlung und Abwicklung von fi
nanziellen Förderungen wird schnell 
und unbürokratisch über  DGUV  job or
ganisiert.

Wegweiser Berufsumstieg
Neue berufliche Chancen benötigen 
auch Beschäftigte, die aus gesundheit
lichen Gründen nicht bis zu ihrem Ren
teneintrittsalter in ihrem derzeit ausge
übten Beruf weiterarbeiten können. Ein 
frühzeitiger Wechsel in einen anderen, 
weniger oder anders belastenden Be
ruf kann dazu beitragen, Arbeitslosig
keit oder Berufsunfähigkeit zu vermei
den. Idealerweise sollte der neue Beruf 
dem Qualifikations niveau des bisheri
gen entsprechen und die gewonnene 
Berufserfahrung, Neigungen und Fä
higkeiten der Betroffenen einbeziehen. 
Auf jeden Fall sind gesundheitliche As
pekte bei der Suche nach einem pas
senden Umstiegs beruf zu berücksichti
gen. Die gesetzliche Unfallversicherung 
unterstützt Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer hierbei mit einem Online 
Instrument: Unter der Internet adresse  
www.wegweiserberufsumstieg.de kön
nen Beschäftigte nach Berufen suchen, 
die zum persönlichen Profil und zum 
Gesundheitszustand passen. Auch Be
triebe können dieses Tool zur Personal
planung und entwicklung einsetzen. 

|  www.dguv.de (Webcodes: d138330,  
d569530 und d950342)

Unterstützung  
für den Fall der Fälle
Die Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung von Beschäftigungs-
fähigkeit gehört zu den Aufgaben der Unfallversicherungsträger 

„Ein frühzeitiger 
Wechsel in einen 
anderen, weniger 

oder anders belas
tenden Beruf kann 

dazu beitragen,  
Arbeitslosigkeit 
oder Berufsun
fähigkeit zu ver

meiden.“
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JUDO – EINE SPORT ART MIT SYMBOLKRAFT 
Judo ist weit mehr als Kampfsport: Gegenseitiges Helfen und Ver-
stehen gehören zu den Prinzipien dieser Sportart. Wie das aussehen 
kann, zeigten die beiden Judoka beim „Tag ohne Grenzen“. 

ELEGANZ, RHYTHMUS  
UND VIEL GEFÜHL 

Andrea Naumann und 
Jean-Marc Clément, zehn-

fache Deutsche Meister 
im Rollstuhltanz, zeigten 

beim „Tag ohne Gren-
zen“ ihr Können mit einer 

anmutigen, harmonischen 
Darbietung.

IMMER IN BEWEGUNG 
„Inklusion ist keine Illusion“ hieß der offi-
zielle Veranstaltungssong, der Publikum und 
Aktive begeisterte.

Sport, Spaß,  
Inklusion 
Inklusion ist, wenn alle gewinnen: so wie beim „Tag ohne Gren-
zen“ am 5. und 6. Juni 2015 auf dem Hamburger Rathausmarkt. 
Bei strahlendem Sonnenschein erlebte Hamburg ein Fest der 
Begegnung

Teilhabe möglich machen
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VIELFALT ERLEBEN 
Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz nahm die Inklusions fackel  
des „Netzwerks Inklusion Deutschland e. V.“ in Empfang und versprach mehr 
Barrierefreiheit in der Hansestadt. Für alle gut erreichbar war das beein-
druckende Spannbauzelt mit 2.925 Quadratmetern Fläche.

Teilhabe möglich machen
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Fusion der BG Kliniken
Qualität und Innovation auf Spitzenniveau sichern

Versorgung von Schwerstverletzten
Neues Verfahren verbessert die Behandlung von Schwerst unfall patienten

Wenn sich die neun berufsgenossen
schaftlichen Akut und Reha kliniken, 
zwei Kliniken für Berufskrankheiten 
und zwei Unfallbehandlungs stellen 
zu einem Unternehmen mit Holding
strukturen zusammenschließen, 
klingt das auf der einen Seite nach ei
nem Mammutprojekt, auf der anderen 
Seite vor allem aber nach einem fes
ten Willen zu enger Kooperation und 
erfolgreicher Innovation. Denn durch 
den Zusammenschluss der bis dato 
rechtlich eigenständigen Einrich
tungen fand Ende 2015 nicht nur die 
kom plexeste Klinik fusion der vergan
genen Jahre einen erfolg reichen Ab
schluss. Es entstand auch eines der 

größten gemeinnützigen Gesundheits
unternehmen, das zudem über die 
höchste Investitions quote und den 
viert größten Gesamt umsatz aller Kli
nikgruppen Deutschlands verfügt. 

Mit der Fusion rüsten sich die BG 
Kliniken nun für die Herausforde
rung, auch zukünftig die optimale 
Versorgung der Patientinnen und Pa
tienten gewährleisten zu können, und 
zwar ganz im Sinne der gesetzlichen 
Unfallversicherung: mit integrierter 
Versorgung vom Unfall ort bis zur am
bulanten Nachsorge und „mit allen ge
eigneten Mitteln“.

| www.bg-kliniken.de

Die DGUV hat zu Beginn des Jahres 
2013 ihre Heilverfahren neu geordnet. 
Die Beteiligung von Krankenhäusern 
an der Versorgung von Arbeits, Wege 
und Schulunfallverletzten erfolgt seit
dem in einem dreistufigen System. 
Neben der Durchgangs arzt versorgung 
(DAV) und dem Verletzungsarten
verfahren (VAV) wurde eine neue Ver
sorgungsstufe eingeführt, auf der die 
Versorgung besonders schwerer und 
komplexer Verletzungsfälle im statio
nären Bereich erfolgt: das Schwerst
verletzungs arten verfahren (SAV).

Nach einer einjährigen Übergangs
zeit trat das SAV am 1.  Januar 2014 
in Kraft. Zusätzlich zu den neun be
rufsgenossenschaftliche Unfallkran
kenhäuser nehmen bundesweit mitt
lerweile 91 Krankenhäuser an dem 
neuen Schwerstverletzungsartenver
fahren teil. Durch die Konzentrati
on auf diese besonders qualifizierten 

und erfahrenen Krankenhäuser kann 
die Betreuung und die Versorgung 
der Unfallpatienten und patientin
nen langfristig effektiver koordiniert 
werden. Die von den Krankenhäusern 
im SAV nachzuweisende Ausstattung 
ist auf die Notwendigkeiten einer qua
lifizierten und interdisziplinären Ver
sorgung von Schwerverletzten auf 
höchstem Niveau hin ausgerichtet. 
Besondere Standards gelten bei der 
Ausstattung von fach ärzt lichem und 
therapeutischem Personal, der Aus
stattung der OPAbteilungen, der No
taufnahme und der Intensivstation 
sowie in der Einführung erweiterter 
Hygiene standards. Darüber hinaus 
gelten hohe Anforderungen an die Zu
sammenarbeit mit den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern der Unfallversi
cherung im RehaManagement.

| www.dguv.de (Webcode: d167106)

Quelle: BG Kliniken – Klinikverbund der 
gesetzlichen Unfallversicherung, 2015

„Durch die Kon
zentration auf 

diese besonders 
qualifizierten Kran

kenhäuser kann 
die Betreuung der 
Unfallpatienten 
langfristig effek
tiver koordiniert 

werden.“
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Nach schweren Verletzungen mit 
erheblichen dauerhaften Ein
schränkungen, wie zum Beispiel 

einer Amputation, stehen Betroffene 
und deren Angehörige nicht selten 
hilflos vor einer völlig neuen Lebens
situation. Um ihnen Hilfestellung zu 
geben, bietet die DGUV nach einem 
erfolgreichen Pilotprojekt in zwei be
rufsgenossenschaftlichen Kliniken zu
künftig eine ergänzende „PeerBera
tung“ (englisch: „Peer Counseling“, 
kurz PC) während der Rehabilitation 
an. Ein Peer ist eine Person, die eine 
ähnliche beziehungsweise gleicharti
ge Verletzung oder Erkrankung erlitten 
hat und bereit ist, ihre persönlichen 
Erfahrungen im Umgang mit der neu
en Lebenssituation weiterzugeben. Das 
„UVPeerPrinzip“ ist fester Bestand
teil des aktuellen Aktionsplans  2.0 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
zur Umsetzung der UNBRK als Maß
nahme zur Unterstützung von Men
schen mit Behinderungen durch 
Menschen mit Behinderung. 

Die ehrenamtlichen Peers überneh
men dabei eine Vorbildrolle und ge
ben vor dem Hintergrund ihrer eige
nen Erfahrungen positive Impulse. 
Sie sind vor allem für emotionale und 
sensible Themen ansprechbar und 
haben als Vertrauenspersonen „auf 
Augenhöhe“ oft einen anderen Zu
gang zu den Schwerverletzten. So 
können Zukunftsängste abgebaut, 
Schamgrenzen überwunden und 
das Selbstwertgefühl bei den Be
troffenen gestärkt werden. Die
se unabhängige und streng ver
trauliche Beratung durch Peers 
ist ein ergänzendes Angebot 
zum RehaManagement von der 
Akutbehandlung über die medi
zinische Rehabilitationsphase 
bis hin zur beruflichen und sozi
alen Teilhabe.

Neben dem Aufbau von PeerVerfah
ren in BG Kliniken soll ein trägerüber
greifendes bundesweites Netzwerk von 
Peers durch das RehaManagement 
aufgebaut werden. Mit der sogenann
ten „PeerLandkarte“ steht den Unfall
versicherungsträgern eine interaktive  
Datenbank zur Ver
fügung, in der 

die Peers aufgenommen und nach Ver
letzungsart und Wohnort recherchiert 
werden können. Darüber hinaus sind 
dort die Kontaktdaten der Ansprech
partner zu finden, die beim jeweiligen 
Unfallversicherungsträger die Peers 
betreuen. Für eine erfolgreiche Aus
wahl und den Einsatz der Peers werden 
die RehaManager und Managerinnen 
auf ihren internen Tagungen unter an
derem durch Seminare der Hochschu
le der Deutschen Gesetzlichen Un
fallversicherung qualifiziert. Mit der 
Einführung des „UVPeerPrinzips“ be
schreitet die DGUV neue Wege, um die 
Selbstverantwortung und Selbstbe
stimmtheit der Betroffenen zu stärken 
und sowohl ihre Kompetenz als auch 
die Teilhabe am Leben in der Gemein
schaft und im Arbeitsleben zu fördern. 

| www.dguv.de (Webcode: d1526)

Empowerment auf Augenhöhe
Wenn Betroffene Betroffenen helfen – das erfolgreich erprobte „Peer- 
Prinzip“ wird Teil der Rehabilitation

„Wir sind  
Botschafter eines 
neuen Lebens.“

Dagmar Marth,  
von Amputation betroffen  

und professionelle  
Peer-Beraterin

Teilhabe möglich machen

http://www.dguv.de/


Welche Barrieren müssen ab
gebaut werden, damit Men
schen mit Behinderung 

gleichberechtigt an der Gesellschaft 
teilhaben können? Mit dieser Frage 
beschäftigt sich teil habe orientierte 
Forschung und damit auch die DGUV, 
denn bis Ende 2017 sollen bis zu zehn 
Prozent der Forschungsgelder der 
DGUV in Projekte zu Teilhabeleistun
gen fließen. So kann Forschung ganz 
konkret dazu beitragen, die Rehabili
tation und Teilhabe zu verbessern. 

Mobilitätslotsen fördern einen 
aktiven Lebensstil 
Ein Beispiel für teil habe orientierte 
Forschung ist das von der DGUV ge
förderte Forschungsprojekt „Mobilität 
ist Teilhabe“ (MIT) des Forschungs
instituts für Inklusion durch Bewegung 
und Sport (FiBS) in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen RollstuhlVer
band (DRS e. V.), welches 2015 seinen 
Abschluss fand. Sportlich aktive Men
schen mit einer Querschnitts lähmung, 
das hat eine vorherige Studie ergeben, 
sind im Alltags und Berufs leben weni
ger beeinträchtigt und geben an, eine 
wesentlich bessere körperliche und 
psychische Lebensqualität zu haben. 

Daran anknüpfend entwickelte das 
Projekt MIT ein Konzept zur Verbesse
rung und zum lebenslangen Erhalt der 
Rollstuhlmobilität.

Mit dem Aktivitätstest zur Mobilität 
im Rollstuhl (AMR®) und einem Kurz
fragebogen zur subjektiven Einschät
zung der Mobilität wurden die Betrof
fenen im Umgang mit dem Rollstuhl 
getestet. Bei Trainingsbedarf wurde 
ihnen zusätzlich ein geschulter Mobi
litätslotse zur Seite gestellt. Die Lotsen 
waren selbst erfahrene Rollstuhlfahrer 
beziehungsweise Rollstuhlfahrerin
nen und berieten nicht nur zu wohn
ort nahen und individuell geeigneten 
Mobilitäts und Sportangeboten, son
dern sie motivierten auch die Betroffe
nen zu einem aktiven Lebensstil. 

Aufgrund des positiven Feedbacks 
der Betroffenen hat die DGUV be
schlossen, sowohl den AMR® als 
auch die Mobilitätslotsen als festen 
Bestandteil in den Rehabilitationspro
zess mit aufzunehmen. 

Leuchtturmprojekt Hand
Ein weiteres Beispiel ist das von der 
DGUV geförderte „Leuchtturmprojekt 
Hand“ (2011–2016). Rund ein Drittel 
aller meldepflichtigen Arbeitsunfäl

le im Jahr 2014 waren Handverletzun
gen, das Forschungsinteresse ist da
her in diesem Bereich besonders groß. 
Für ausgewählte Verletzungen und 
Erkrankungen der Hand wurden ge
meinsam mit den im Projekt koope
rierenden Kliniken Empfehlungen für 
die medizinische Versorgung (von der 
Diagnos tik bis zur Rehabilitation) in 
Form von Behandlungs standards er
arbeitet. Im Projekt wurde zudem auf 
Basis der internationalen Klassifikati
on der Funktionsfähigkeit, Behinde
rung und Gesundheit (ICF) ein Bewer
tungsinstrument erarbeitet, mit dem 
Aspekte der Funktionsfähigkeit, Teil
habe und Kontextfaktoren erfasst wer
den können. Dieses Instrument wird 
zur Umsetzung der Behandlungsstan
dards eingesetzt und in einer Lang
zeitstudie überprüft. Dazu gehört auch 
eine Praktikabilitäts erprobung, um 
Hinweise auf „Stolpersteine“ für die 
geplante RoutineAnwendung in allen 
BG Kliniken zu identifizieren.

| www.fi-bs.de/mobilitaet-ist-teilha      
  be-mit
| www.leuchtturmprojekt-hand.de

Im Mittelpunkt steht der Mensch
Forschung ermöglicht bessere Rehabilitation und Teilhabe

Mobilität im Rollstuhl ist 
wichtig – im Alltags- und 
Berufsleben. 
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Versicherte stehen im Fokus 
Wie zufrieden sind die Kunden und Kundinnen mit dem Reha-Management 
der gesetzlichen Unfallversicherung? 

Unfälle sind gravierende Einschnitte 
im Leben. Für Perspektiven sorgt das 
RehaManagement der gesetzlichen 
Unfallversicherung: Nach schweren 
Arbeits und Wege unfällen werden 
damit alle notwendigen Maßnahmen 
möglichst frühzeitig koordiniert und 
vernetzt, um die erlittenen Gesund
heitsschäden der Versicherten zu be
seitigen oder zu verbessern. Ziel ist die 
zeitnahe, dauerhafte berufliche und 
soziale Wieder eingliederung. Doch 
wie zufrieden sind Unfall versicherte 
mit diesem Prozess? Diese und weite
re Fragen werden bei einer zweijähri
gen anonymisierten Versichertenbe
fragung erhoben. Mittlerweile liegen 
ers te Ergebnisse vor. Sie zeigen deut

lich, dass sich die Anstrengungen der 
Unfallversicherungsträger im Reha 
Management auszahlen: Obwohl 
rund zwei Drittel der Befragten anga
ben, länger als sechs Monate arbeits
unfähig gewesen zu sein, konnten 
knapp 56 Prozent der Befragten nach 
ihrem Unfall wieder ihre alte Tätigkeit 
im bisherigen Unternehmen aufneh
men. Weitere sechs Prozent wechsel
ten auf eine andere Tätigkeit beim bis
herigen Arbeitgeber. In die Befragung 
einbezogen wurden Versicherte aller 
Unfall versicherungs träger, die nach 
dem 31.  Juli 2015 ein RehaManage
ment beendet haben. „Die Ergebnis
se dieses Projekts sind ein Baustein 
zur Qualitätssicherung und bilden 

erst mals die Perspektive der Betroffe
nen ab“, so Doris Habekost, Referats
leiterin Teilhabe und RehaManage
ment der DGUV. „Wir wollen unter 
anderem nachweisen, dass die früh
zeitige Intervention im RehaProzess 
wichtig ist.“ Mit wissenschaftlicher 
Begleitung des Instituts für Arbeit 
und Gesundheit der DGUV (IAG) wur
de ein kurzer Fragebogen erarbeitet, 
der die Zusammenarbeit mit der Reha 
Managerin oder dem Reha Manager, 
die Planung und den Ablauf der Re
habilitation, die Ziel erreichung und 
die Gesamt zufriedenheit sowie Anga
ben zur Person berücksichtigt. 

| www.dguv.de (Webcode: d1359)

Nicht nur Pflege, sondern auch  
Selbstpflege lernen
Pflegende Angehörige benötigen Unterstützung im Pflegealltag

Die häusliche Pflege eines Familien
mitgliedes ist eine verantwortungs
volle Aufgabe mit vielfältigen Konse
quenzen. Den Pflegenden wird häufig 
erst im Alltag bewusst, welchen Belas
tungen sie dabei ausgesetzt sind. Nicht 
selten werden die eigenen emotionalen 
und physischen Grenzen unterschätzt. 

Nicht erwerbsmäßig tätige Pflege
personen stehen während der pfle
gerischen Tätigkeit unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
und haben Anspruch auf präventi
ve Unterstützung. Der seit 2016 gel
tende Handlungsleitfaden „Pflege“ 
der DGUV hebt die besondere Bedeu
tung der pflegenden Angehörigen her
vor und gibt Hinweise, wie diese durch 

Weiterbildungs und Entlastungsmaß
nahmen zielgerichtet unterstützt wer
den können. 

Konkrete Hilfe
Pflegepraktika in BG Kliniken sowie 
eine begleitende professionelle Pfle
geberatung sind wichtige Hilfen beim 
Einstieg in den Pflege alltag. Mit dem 
seit 2005 angebotenen Seminar „An
leitung und Unterstützung pflegender 
Angehöriger“ trägt die Hochschule der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi
cherung in Kooperation mit der ZNS – 
Hannelore Kohl Stiftung dazu bei, Un
sicherheiten bei der häuslichen Pflege 
abzubauen und Pflege sowie Betreu
ungskompetenzen zu stärken. In mo

derierten Workshops werden ein brei
tes Basiswissen und Tipps für die 
Pflegepraxis vermittelt. Auch das The
ma „Selbstpflege und Selbst acht sam
keit“ wird behandelt. Angehörige wer
den für die eigenen Belastungs grenzen 
sensibilisiert und lernen zudem, ver
nachlässigte eigene Bedürfnisse in ih
rem Leben wieder zu entdecken.

Die steigende Nachfrage nach Wei
terbildungen macht deutlich: Pflegen
de Angehörige brauchen Unterstüt
zung, damit die Versorgung zu Hause 
möglichst optimal ist und diejenigen, 
die Kranke pflegen, nicht selber krank 
werden.

| www.dguv.de/hochschule

Teilhabe möglich machen
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Schöne neue  
Arbeitswelt?
Arbeiten 4.0 – 
sicher und gesund 
gestalten

Digitalisierung, Globalisierung, Flexibilisierung, demografischer Wan
del – diese Entwicklungen prägen die Arbeitswelt so stark wie nie zu
vor. Neue Arbeitsformen, technische Innovationen und eine immer 

stärkere Vernetzung von Menschen und Maschinen stellen auch die Präven
tion vor Herausforderungen: 4.0Prozesse verändern nicht nur die Art, wie 
gearbeitet wird, sondern auch die Spielregeln. Dieses Kapitel dreht sich um 
eine zentrale Frage: Wie können wir jetzt und in Zukunft sicher und gesund 
arbeiten? Die gesetzliche Unfallversicherung ist unmittelbar ihren mehr als 
76  Millionen Versicherten verpflichtet: ihrem Leben, ihrer Gesundheit und 
ihrer sozialen Sicherheit. Mit ihrer Arbeit trägt sie zur menschengerechten 
Gestaltung der vierten industriellen Revolution bei. 
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Digitaler Wandel  
in der Arbeitswelt

ANDREA NAHLES

Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales

Wie werden wir in Zukunft ar
beiten? Diese Frage prägt 
derzeit Politik und Öffent

lichkeit. Denn Digitalisierung, neue 
Ansprüche an Arbeit und der demo
grafische Wandel werden unsere Ar
beit nachhaltig bestimmen. Auch das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat den digitalen Wandel 
in der Arbeitswelt zu einem Schwer
punktthema erklärt und im April 
2015 den Dialogprozess Arbeiten 4.0 
ins Leben gerufen. Ziel ist es, im Di
alog mit Unternehmen, Beschäftigten 
und Politik die Herausforderungen 
und Gestaltungsmöglichkeiten in der 
künftigen Arbeitsgesellschaft auszu
machen. Im Interview nimmt die Bun
desministerin für Arbeit und Soziales 
Andrea Nahles Stellung zu den Her
ausforderungen der Arbeitswelt von 
morgen. 

Frau Ministerin, mit der Veröffent-
lichung des Grünbuchs „Arbeiten 4.0“ 
haben Sie im Jahr 2015 einen wichti-
gen Dialogprozess zur Zukunft der Ar-
beit gestartet. Was erhoffen Sie sich 
von dieser Initiative?
Die Arbeitswelt wandelt sich rasant 
durch die Digitalisierung und gesell
schaftliche Veränderungen. „One size 
fits all“: Diese Denke von gestern passt 
nicht mehr in die moderne Arbeits
welt. Wir müssen neuen Anforderun
gen und Ansprüchen von Beschäftig
ten und Arbeitgebern gerecht werden. 
Deshalb habe ich den Fortschritts
dialog Arbeiten 4.0 gestartet. Wir ha
ben dazu im Jahr 2015 das Grünbuch 
„Arbeiten 4.0“ vorgelegt, das die zen
tralen Fragen beschreibt. Zum Bei
spiel: Welche Veränderungen sehen 

wir in der Wirtschaft und welche Aus
wirkungen hat das etwa für die soziale 
Sicherung, für die Qualifizierung und 
das Arbeitsrecht? Hierzu führen wir 
Work shops mit Experten durch und 
suchen auch den Dialog mit den Bür
gerinnen und Bürgern zum Beispiel 
mit unserem deutschlandweiten Film
festival Futurale. 

Die Ergebnisse des Dialogs flie
ßen ein in ein Weißbuch zu den 
Gestaltungs optionen für die Arbeits
welt 4.0, das ich Ende 2016 vorlegen 
werde. Mein Anspruch ist, dass das 
Weißbuch als Blaupause für die Ge
staltung der Arbeitswelt der Zukunft 
dient.

Können Sie jetzt schon umreißen, was 
aus Ihrer Sicht die größten Heraus-
forderungen der neuen Arbeits welt 
sein werden? 
Bildung und Qualifizierung sind der 
Schlüssel für den Erfolg von Unter
nehmen und Beschäftigten. Die Ar
beit wird uns durch die Digitalisie
rung nicht ausgehen, aber wir wissen, 
dass sich die Tätigkeiten der Beschäf
tigten in Zukunft stark ändern. Vie
le Menschen werden neue, komple
xere Aufgaben übernehmen müssen. 
Soziale Kompetenzen werden im
mer wichtiger, denn die können wir 
nicht automatisieren. Darauf müssen 
wir die Menschen vorbereiten. Das 
ist die gemeinsame Aufgabe von So
zialpartnern und Politik. Wir müssen 
die Aus und Weiterbildung gemein
sam so weiterentwickeln, dass Men
schen mit fehlenden Qualifikationen 
neue Chancen finden und die Unter
nehmen auch in Zukunft die richtigen 
Fachkräfte haben. 

INTERVIEW
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Welche Chancen, aber auch welche Ri-
siken sehen Sie auf Beschäf tigte und 
Unternehmen durch die sich wandeln-
den Arbeitsverhältnisse zukommen?
Wenn wir jetzt die Weichen richtig stel
len, dann sind das Arbeiten 4.0 und 
die Digitalisierung eine große Chan
ce. Wir haben ein riesiges Potenzial 
für Innovationen und Verbesserungen 
bei der Arbeits organisation, die auch 
im Sinne der Beschäftigten ist. In vie
len Unternehmen habe ich schon gute 
Lösungen gesehen. Zum Beispiel indi
viduelle Vereinbarungen bei der Wahl 
von Arbeitszeit und Arbeits ort, die 
den Beschäftigten enorm helfen, Be
ruf und Privat leben besser zu verein
baren. 

Wir dürfen aber auch nicht aus den 
Augen verlieren, dass die Verände
rungen für viele Menschen Stress be
deuten. Manche haben Angst, ob sie 
künftig noch mithalten können. Da
her müssen wir die Menschen in die
ser Trans formation begleiten und Ri
siken minimieren. Dazu müssen wir 
kontinuierlich den Arbeitsschutz mo
dernisieren, es bedarf aber auch neuer 
Angebote sozialer Absicherung und In
vestitionen in die Weiterbildung. 

Arbeiten wo und wann man will  – 
Home office oder andere mobile Ar-
beitsplätze scheinen die Präsenzkul-
tur in Unternehmen nach und nach 
abzulösen. Wie kann orts- und zeit-
flexibles digitales Arbeiten so gestal-
tet werden, dass die Betriebe und die 
Beschäftigten dabei gewinnen?
Wir brauchen mehr Flexibilität, aber 
auch neue Sicherheiten. Im Dialog Ar
beiten 4.0 hat sich herausgestellt, dass 
einige statt der Tageshöchst arbeits zeit 
eine Umstellung auf wöchent liche 
Höchst arbeits zeiten wollen. Ande
re wollen neue Grenzen ziehen, etwa 
ein Recht auf Nicht erreich barkeit. 
Durch den technologischen Wandel 
gewinnen wir Spielräume. Ich will, 
dass wir die nutzen für eine stärker 
lebens phasen orientierte Wahlarbeits
zeit, um die Vereinbarkeit von Zei
ten beruflicher und privater Entwick

lung zu fördern. Das Arbeits zeit gesetz 
wird auch in Zukunft zum Schutz der 
Arbeitnehmer unverzichtbar sein. In 
der digitalisierten Welt brauchen wir 
aber passgenauere Lösungen für die 
Arbeitszeit gestaltung. Grundsätzlich 
wünsche ich mir, dass so viele Lösun
gen wie möglich direkt in den Betrie
ben gefunden werden. Die wissen am 
besten, was sie brauchen. 

Wo sehen Sie die Politik besonders ge-
fordert? Mit welchen gesetzlichen Re-
gelungen kann die Entwicklung positiv 
unterstützt werden?
Wir brauchen insgesamt einen neuen 
Flexibilitätskompromiss, bei dem wir 
neue Sicherheiten mit mehr Flexibili
tät für Betriebe und Beschäftigte zu
sammenbringen. Die Rolle der Politik 
und meine Rolle sehe ich darin, diesen 
Wandel aktiv zu gestalten: Ziel muss es 
sein, ein kluges Ineinandergreifen von 
verbindlichen gesetzlichen Standards 
und tariflichen und betrieblichen Ver
einbarungen zu schaffen. Wie das 
funktionieren kann, diskutieren wir 
im Fortschrittsdialog Arbeiten 4.0 mit 
allen Beteiligten wie Sozialpartnern, 
wissenschaftlichen Experten und Ver
tretern von Verbänden.

Wie sehen Sie die Rolle der gesetz-
lichen Unfallversicherung beim Um-
gang mit dem Wandel der Arbeitswelt?
Mir ist wichtig: Es muss auch künf
tig einen wirksamen Rahmen für Ar
beits und Gesundheitsschutz geben. 
Arbeitsbedingte Erkrankungen und 
Unfälle müssen verhindert oder zu
mindest weiter vermindert werden. 
Dazu muss sich der Arbeits und Ge
sundheitsschutz aktuellen Verände
rungen anpassen. Wir müssen noch 
besser verstehen, welche Risiken sich 
durch neue Techniken und Verände
rungen in den Arbeits prozessen er
geben. Zu diesen Themen führt das 
BMAS schon derzeit zum Beispiel in 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits
schutzstrategie einen aktiven Aus
tausch mit allen, die im Arbeitsschutz 
Verantwortung tragen.

Mobile Arbeitsformen  
nehmen immer stärker zu.

„Bildung und 
Qualifizierung 

sind der Schlüssel 
für den Erfolg von 
Unternehmen und 

Beschäftigten.“
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A bends schreibt Rita über Urlaubs orte, an denen sie noch nie 
gewesen ist: Vom Wohnzimmer aus sucht die 55Jährige auf 
einer Internet plattform weltweit nach Schreib aufträgen von 

Reise veranstaltern. Pro Reisebeschreibung gibt es ein paar Euro, 
ein gutes Zubrot zum Teilzeitjob. Aber in letzter Zeit hat Rita rich
tig Stress: Die Texte sollen noch schneller fertig werden, und andere 
Web autoren bieten ihre Leistungen immer günstiger an …

Das Beispiel von Rita zeigt, wie sich Arbeit verändert hat: Sie ist 
vernetzter, digitaler, flexibler und globaler geworden. Ein Treiber ist 
die technische Entwicklung. Smartphones, Tablets und Notebooks so
wie großflächig verfügbare drahtlose Internetverbindungen führen zu 
einer zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung: Menschen können 
beinahe jederzeit und von überall aus arbeiten. Die neuen Informa
tions und Kommunikations technologien sollen auch die industriel
le Fertigung revolutionieren. Prozesse werden miteinander vernetzt, 
Menschen werden Teil von digitalisierten Produktionsprozessen. In 
selbst organisierten Produktionssystemen ist der Mensch zwar noch 

Arbeiten 4.0
Die Digitalisierung schafft neue  
Herausforderungen für die gesetzliche  
Unfallversicherung

„Um langfristig ein 
gesundes Arbeits

leben führen zu 
können, brauchen 
wir eine Kultur der 

Prävention.“
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in das Geschehen integriert, soll aber möglichst nur noch prozess
begleitend oder in kritischen Situationen tätig werden. In anderen 
Fällen arbeiten kollaborierende Roboter Hand in Hand mit Menschen 
zusammen und unterstützen sie zum Beispiel bei physisch belasten
den Tätigkeiten.

In der Arbeitswelt 4.0 gelten andere Spielregeln
Die neuen Technologien verändern nicht nur die Art, wie gearbeitet 
wird, sondern auch die Bedingungen. An die Seite von Normal arbeits
verhältnissen – also unbefristeten Vollzeitstellen bei einem Arbeit
geber mit festem Arbeits platz und sozialer Absicherung – sind viel
fältige Formen atypischer Beschäftigung getreten. Dazu gehören zum 

Beispiel Click und Crowd working, bei dem die Unternehmen – wie im 
Beispiel von Rita – ihre Arbeits kräfte bedarfs orientiert über ein virtu
elles Netzwerk rekrutieren. Diese Arbeits kräfte stehen oft im globalen 
Wettbewerb zueinander. Auch Mit arbeiter Sharing ist weit verbreitet: 
Dabei werden Erwerbs tätige gemeinsam von mehreren Unternehmen 
beschäftigt. Hinter all diesen Beschäftigungs formen steht das Grund
prinzip der Flexibilität.

Politik startet Diskussion über Arbeiten 4.0
Die Politik hat den Wandel in der Arbeitswelt auf ihre Agenda ge
setzt und im April 2015 einen Dialog zum Thema Arbeiten 4.0 gestar
tet. Dieser beschäftigt sich mit Arbeits formen und verhältnissen, 
nicht nur im industriellen Sektor, sondern in der gesamten Arbeits
welt. Das Grünbuch „Arbeiten 4.0“ skizziert aktuelle Trends sowie 
künftige Werte und Handlungs felder. Leitfragen sollen den Diskurs 
unter den Sozial partnern und Fachleuten aus Wissenschaft, Ver
bänden, Unternehmen und Institutionen anstoßen. Die gesetzliche 
Unfall versicherung hat eine Kommentierung zum Grünbuch veröf
fentlicht. Darin stellt sie zahlreiche Fragen nach den Chancen, aber 
auch nach den Risiken für Sicherheit und Gesundheit in der Arbeits
welt von morgen. Diese gehen über die bereits im Grünbuch formulier
ten Leit fragen und Handlungs felder hinaus oder präzisieren sie. Bei
spiel Vision Zero: Wie lässt sich diese Strategie, die seit 2008 zu den 
Präventions grundsätzen der gesetzlichen Unfallversicherung gehört 
und eine Arbeitswelt ohne schwerwiegende oder tödliche Arbeits
unfälle und Berufskrankheiten zum Ziel hat, künftig umsetzen? Und 
inwiefern kann Arbeiten 4.0 darüber hinaus dazu beitragen, Arbeits
unfälle, Berufskrankheiten und arbeits bedingte Gesundheits gefahren 
generell zu minimieren? Kann ein hohes Niveau von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit auch in einer dynamischen Arbeits welt ge
währleistet werden, in der die Technik rasante Fortschritte macht und 
sich Tätigkeiten und Beschäftigungsformen verändern? Die Folgen in
novativer Fertigungs techniken und Arbeits methoden im Hinblick auf 
neue Unfallrisiken und Gesundheits belastungen werden bereits an 
den Forschungs instituten der DGUV untersucht. „Die Präventions
forschung muss sich den durch die Digitalisierung veränderten Ar
beitssystemen als Ganzes zuwenden, um gesundheitliche Wirkungen 
zu erforschen und Lösungen zu entwickeln, bis hin zu Regeln für eine 
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menschengerechte Gestaltung“, sagt Professor Dr. Dietmar Reinert, 
Leiter des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) in Sankt Augus
tin. Technische Entwicklung, arbeits wissenschaftliche und arbeits
medizinische Forschung seien dabei gleichermaßen gefragt.

Risikoobservatorium soll Trends aufspüren, begleiten  
und prüfen
Durch ihr vorausschauendes Handeln ist die gesetzliche Unfall
versicherung für die Arbeitswelt 4.0 gut aufgestellt. „Wir werden wei
terhin das tun, was wir immer getan haben: neue Entwicklungen in 
der Arbeitswelt und auf dem technologischen Sektor frühzeitig erken
nen, von Anfang an mit Fachwissen begleiten und auf Arbeits schutz
tauglichkeit prüfen“, so Reinert. Dazu wurde ein besonderes Instru
mentarium geschaffen: Das Risikoobservatorium der DGUV. Es soll 
klären, welche Trends in den kommenden Jahren zu bedeutsamen 
Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Versicherten führen 
können und welche Präventions maßnahmen ergriffen werden sollten.
 
Sicherheit und Gesundheit von Anfang an mitdenken
Eine der größten Herausforderungen sind dabei die zunehmend flexi
bilisierten Arbeits modelle. Wie können Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen ihre Botschaften zum Beispiel den SoloSelbst ständigen 
vermitteln, die nicht automatisch unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung stehen? Und wie lassen sich Betriebe und Beschäf
tigte für Arbeitsschutz belange bei der Tele arbeit oder zum Beispiel 
an mobilen Arbeits plätzen sensibilisieren? Auch an diesen Fragestel
lungen setzt ab 2017 die neue Präventions kampagne der Unfallversi
cherungsträger an. Sie soll Sicherheit und Gesundheit als Werte bei 
allen Menschen, in jeder Organisation und in der Gesellschaft veran
kern sowie im Denken und Handeln integrieren. Langfristig entsteht 
so eine Kultur der Prävention. Die Verantwortung der Betriebe erwei
tert sich darauf, die Gesundheitskompetenz von Erwerbstätigen zu 
stärken, vor allem dann, wenn sie keinen direkten Zugriff mehr auf 
ihre Arbeits kräfte haben. Die Berufs genossen schaften und Unfallkas
sen unterstützen die Betriebe und Bildungs einrichtungen mit ihren 

Präven tions angeboten. Davon profitiert auch Rita: Sie ist beim Surfen 
im Netz auf die neue Präventions kampagne der gesetzlichen Unfall
versicherung gestoßen. Die praktischen Tipps, wie schon kleine Dinge 
auf Sicherheit und Gesundheit im Alltag einzahlen, machen sie neu
gierig. „Das werde ich auch versuchen“, sagt Rita. „Denn in der Sum
me bewirken schließlich auch Kleinigkeiten Großes.“ 

Meilensteine in der Prävention
Impulse setzen, Denkanstöße liefern, einen Perspektivwechsel ein
leiten: Darum geht es der gesetzlichen Unfallversicherung. „Um lang
fristig ein gesundes Arbeitsleben führen zu können, brauchen wir eine 
Kultur der Prävention“, fordert Dr. Walter Eichendorf, stellvertreten
der Hauptgeschäftsführer der DGUV. Diese müsse alle Lebens phasen 
einschließen – von der Kinder tages stätte an über den gesamten Aus
bildungs und Berufsweg hinweg. „Damit schaffen wir die Voraus
setzungen, damit die Menschen auch in einer digitalisierten Welt si
cher und gesund arbeiten können.“

| www.dguv.de (Webcode: d1124828)

Die Broschüre „Neue Formen 
der Arbeit, neue Formen der 
Prävention – Arbeitswelt 4.0: 
Chancen und Heraus forde-
rungen“

| www.dguv.de/publikationen

Neue Formen der Arbeit 
Neue Formen der Prävention 
Arbeitswelt 4.0: Chancen und Herausforderungen

DGUV Jahrbuch 2015/1646

Zukunft der Arbeit

http://www.dguv.de/
http://www.dguv.de/publikationen


Große Freiheit oder Selbstgefährdung?
Literaturstudie zur Tele-(Heim-)Arbeit fasst den Forschungsstand zusammen

Wie belastet sind Beschäftigte?
Eine Studie untersucht Beanspruchungsfolgen durch ständige  
Erreichbarkeit und liefert erste Präventionskonzepte

Die technische Entwicklung ver
leiht der Tele(Heim)Arbeit auch in 
Deutschland Rückenwind: Durch mo
derne Informations und Kommunika
tionstechnologien könnten Beschäftig
te ihre Arbeits leistung auch außerhalb 
der Betriebsstätte ihres Arbeit gebers 
erbringen. Während Teleheimarbeite
rinnen und arbeiter ausschließlich in 
der eigenen Wohnung tätig sind, wird 
bei der alternierenden Tele arbeit ab
wechselnd in der Wohnung und beim 
Arbeit geber gearbeitet. Mobile Tele
arbeit wird im Außendienst prakti
ziert: Dabei wird die Arbeit an wech
seln den Arbeits orten durchgeführt. 
Abgesehen von rechtlichen Aspekten 
stellt sich bei der Gestaltung von Te
le(Heim)Arbeits plätzen die Frage 

nach den Auswirkungen für die Ge
sundheit und das Wohlbefinden der 
Beschäftigten. Das Institut für Ar
beit und Gesundheit der DGUV (IAG) 
in Dresden hat sich im Rahmen ei
ner Literatur recherche mit den Chan
cen und Risiken dieser Arbeits form 
befasst. Den damit verknüpften po
sitiven Effekten wie einer größe
ren Arbeits zeit souveränität können 
auch negative Folgen wie verlänger
te Arbeits zeiten, weniger Pausen und 
eine damit einher gehende Überschrei
tung der eigenen Leistungs grenzen ge
genüberstehen. „Tele(Heim)Arbeit ist 
weder generell zu empfehlen noch ge
nerell abzulehnen. Es kommt auf die 
Umstände an“, fasst Dr. Hiltraut Pari
don vom IAG die Ergebnisse zusam

men. „Diese legen einerseits nahe, 
den Umfang dieser Arbeits form ein
zuschränken, um mangelnde sozia
le Unterstützung und verringerte Kar
riere mög lich keiten zu vermeiden. 
Anderer seits wird erst ab einem gewis
sen Ausmaß mehr Flexibilität und Au
tonomie erlebt“, so die Wissenschaft
lerin. „Es scheint auch sinnvoll zu 
sein, feste Tage der Anwesenheit ein
zuplanen“, ergänzt IAGMitarbeiterin 
Dr. Marlen Cosmar. Da die Forschung 
zu dieser Arbeits form bisher noch  
Lücken aufweist, sei eine abschließen
de Beurteilung der Auswirkungen al
lerdings noch nicht möglich.

| www.dguv.de/publikationen  
  (Bestellnummer 12282)

Arbeitsbezogene erweiterte Erreich
barkeit ist ein Phänomen der Arbeits
welt 4.0: Arbeit, Freizeit und Zeit räume 
für zweckgebundene Tätigkeiten wie 
Essen, Haushalt oder Ehren amt wech
seln sich ab und durchdringen sich 
gegenseitig. Das Institut für Arbeit 
und Gesundheit der DGUV (IAG), das 
sich seit Längerem mit diesem The
ma befasst, arbeitet aktuell an ei
ner Studie der Initiative Gesundheit 
und Arbeit (iga) mit. Diese untersucht 
Beanspruchungs folgen, die sich aus 
einer unregulierten Verfügbarkeit für 
die Erwerbs arbeit in anderen Lebens
bereichen ergeben, und liefert erste 
Präventions konzepte. In der iga ko
operieren DGUV, BKKDachverband, 
AOKBundesverband sowie der Ver

band der Ersatzkassen (vdek) bei der 
Prävention und der betrieblichen 
Gesundheits förderung.

Erreichbar Beschäftigte sind weni-
ger erholungs fähig 
„Ständige Erreichbarkeit ist eine zu
sätzliche Belastung zur eigentlichen 
Arbeits tätigkeit“, so Dr. Hiltraut Pari
don vom IAG. „Sie kann dazu führen, 
dass Erholungs prozesse unterbrochen 
oder verkürzt werden.“ Auch die Er
wartung, dass man für dienst liche Be
lange außerhalb der regulären Arbeits
zeit kontaktiert werden könnte, führe 
zu einer ungenügenden Distanzierung 
von der Arbeit. „Die Studie zeigt, 
dass Beschäftigte, die immer erreich
bar sind, verstärkt unter negativen 

Beanspruchungs folgen wie Erholungs
unfähigkeit und schlechtem Schlaf lei
den.“ Die Präventions konzepte müss
ten Maß nahmen umfassen, die auf die 
Gestaltung gesundheits förderlicher 
Strukturen und Rahmen bedingungen 
abzielen sowie gesundheits gerechte 
Verhaltens weisen fördern. Allgemein
gültige Antworten zum guten Umgang 
mit digitalen Medien im Arbeits leben 
gebe es aber noch nicht, so Paridon: 
„Die aktive Gestaltung einer digita
len Kultur ist eine Gemeinschafts
aufgabe.“ 

|  www.iga-info.de > Veröffentlichun-
gen > iga.Reporte
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Solo-Selbstständige

Selbstständige mit  
Arbeitnehmern
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Die „neue Arbeitswelt“  
und ihre Folgen
Was bedeuten 4.0-Prozesse für die soziale Absicherung 
und den Schutz von Erwerbstätigen? 

Wer träumt nicht davon? Einfach 
das Büro gegen das Sofa zu Hau
se, das nette Café an der Ecke oder 

am besten gegen den Karibik strand eintau
schen. Die Digitalisierung macht es mög
lich: EMails und Dokumente lassen sich 
überall bearbeiten. Zwar ist in Deutsch
land nach wie vor das „klassische“ Arbeits
verhältnis die Regel, welches durch einen 
einzigen Arbeitgeber, einen festen Arbeits
vertrag, einen festen Arbeitsplatz sowie so
ziale Absicherung geprägt ist. Doch durch 
die Digitalisierung entstehen neue, flexi
ble Beschäftigungs formen. Beispiel Click
working: Dabei erledigen Menschen gegen 
Bezahlung für ein Unternehmen Aufträ
ge oder Projekte, allerdings als sogenann

te Solo Selbst ständige auf freier Basis ohne 
Fest anstellung. Auf Crowdsourcing Platt
formen finden Click worker und Unter
nehmen aus der ganzen Welt zusammen.

Wo liegen die Grenzen der  
individuellen Freiheit?
Doch die Freiheit, die mit den neuen Formen 
freier Tätigkeit verbunden ist, hat ihre Gren
zen: Zum einen ist das Auftrags volumen 
nicht immer existenz sichernd, zum anderen 
stellt sich die Frage nach der sozialen Absi
cherung. Hier bezieht die gesetzliche Unfall
versicherung deutlich Position: „Die Arbeit 
mag sich verändern, die Schutzbedürfnisse 
der Menschen bleiben aber die gleichen“, 
stellt Dr.  Joachim Breuer, Hauptgeschäfts

„Die Arbeit mag 
sich verändern,  

die Schutz
bedürfnisse der 

Menschen bleiben 
aber die gleichen.“

Die Zahl der Solo-Selbstständigen liegt über der Zahl von Selbstständigen mit Arbeitnehmern. Den derzeitigen Rückgang 
der Solo-Selbstständigkeit führen Fachleute unter anderem auf die gute Konjunktur zurück: Solo-Selbstständige wechseln 
in abhängige Beschäftigung, und es gibt weniger Existenzgründungen.
Quelle: Eurostat/DIW

DGUV Jahrbuch 2015/1648

Zukunft der Arbeit



führer der DGUV, klar. In der gesetzlichen 
Unfall versicherung werden schon heute 
in bestimmten Fällen auch Selbst ständige 
zur Absicherung verpflichtet. Künftig könn
te verstärkt die Frage auftauchen, ob weite
re Gruppen von Selbst ständigen verpflich
tend in den Schutzbereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung aufgenommen werden 
sollten. 

Eine besondere Herausforderung dürf
te allerdings in der Praxis darin bestehen, 
die von der gesetzlichen Unfall versicherung 
abgedeckte Erwerbs tätigkeit eindeutig vom 
privaten Bereich abzugrenzen und damit 
die Zuständigkeiten der verschiedenen 
Sozial versicherungs systeme festzulegen. 
Die Gesellschaft für Versicherungswissen
schaft und gestaltung (GVG), zu deren Mit
gliedern auch die DGUV gehört, diskutiert 
darüber hinaus die Frage, ob eine Vorsorge
pflicht für alle Erwerbs tätigen in allen Zwei
gen der sozialen Sicherung bestehen soll. 
„Es wäre den Beitrags zahlerinnen und zah
lern schwer zu vermitteln, wenn die Sozial
versicherung die Versorgung von Menschen 
übernehmen müsste, die keinen Beitrag ge
zahlt haben“, so Breuer, der seit 2012 auch 
Vorstands vorsitzender der GVG ist. 

Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit für alle
Neben der Grundsatzdebatte über eine Neu
definition der sozialen Sicherung für ganze 
Bevölkerungs teile führen die geschilderten 
Veränderungen auch zu konkreten neuen 
Herausforderungen im Bereich des Arbeits
schutzes. Die gesetzliche Unfallversiche
rung hat in der Vergangenheit große Er
folge bei der Prävention von Unfällen und 
Gesundheits risiken am Arbeitsplatz erzielt. 
Was muss sich in der Prävention ändern, 
wenn Beschäftigte durch die Digitalisierung 
ihre Tätigkeits orte frei wählen können? Wer 
sorgt dafür, dass die Vorgaben für Sicherheit 
und Gesundheit auch außerhalb der Betrie
be gewahrt bleiben? Die gesetzliche Unfall
versicherung wird darauf Antworten finden. 
So soll der Einzelne in die Lage versetzt wer
den, eine stärkere Eigenverantwortung zu 
tragen. Zudem sind Sicherheitsstandards 
so anzupassen, dass sich der praktische Ar
beitsschutz nicht verringert. 

| www.dguv.de (Webcode: d1124828)

Prävention von  
Anfang an
Neue Kampagne wirbt für Kultur  
der Prävention

4.0Prozesse prägen die Arbeitswelt. Damit verändern sich 
auch die Gefahren am Arbeitsplatz, zum Beispiel die psy
chischen Belastungen. Arbeitsbedingungen nachhaltig zu 
verbessern heißt ganzheitlich anzusetzen: Sicherheit und 
Gesundheit müssen von Anfang an in allen Lebensberei
chen mitgedacht werden. So entsteht langfristig eine Kultur 
der Prävention. Dafür wirbt ab 2017 die neue Präventions
kampagne der gesetzlichen Unfallversicherung. Berufs
genossenschaften und Unfallkassen wollen Unternehmen 
und Einrichtungen dabei unterstützen, Prävention in alle 
Entscheidungs und Handlungs ebenen einzubeziehen. 
Weitere Handlungsfelder sind die Bereiche Führung, Kom
munikation, Beteiligung der Beschäftigten, Fehlerkultur so
wie das soziale Klima am Arbeits platz. Sind Sicherheit und 
Gesundheit als Werte fest im täglichen Handeln und in al
len Entscheidungen verankert, profitieren Menschen und 
Betriebe: Ausfallzeiten sinken, Motivation und Produktivi
tät steigen. Die neue Präventionskampagne richtet sich aber 
nicht nur an Unternehmen und Einrichtungen. Je früher Si
cherheit und Gesundheit als Werte vermittelt werden, des
to selbstverständlicher wird präventives Handeln. Die Prä
ventionskampagne hält deshalb auch Angebote für Kinder 
und Jugendliche bereit. Um diesen kulturellen Wandel zu 
erreichen, ist die Kampagne auf eine Dauer von zehn Jah
ren ausgerichtet. 

| www.dguv.de (Webcode: d1070162) 

Sicherheit und Gesundheit müssen von Anfang an in allen 
Lebensbereichen mitgedacht werden.
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Arbeiten 4.0 und Berufskrankheiten 
Verändert die Digitalisierung das Berufskrankheiten-Geschehen? 

Lärmschwerhörigkeit gehört zu den 
am häufigsten anerkannten Berufs
krankheiten. Die Digitalisierung kann 
die Prävention unterstützen: So gibt 
es bereits Unternehmen, die Roboter 
für Tätigkeiten an Lärmarbeitsplät
zen einsetzen. Langfristig betrachtet 
könnten also flexible, selbstlernende 
und autonome Systeme, die gesund
heitsschädigende oder gefährliche  
Arbeiten für den Menschen überneh
men, das BerufskrankheitenGesche
hen positiv beeinflussen. Doch die 
digitalisierte Arbeitswelt birgt auch 
Gefahren: So müssen zum Beispiel 
mögliche gesundheitsschädigende 
Wirkungen beim Einsatz von inno

vativen Fertigungstechnologien wie 
3DDrucker ausreichend erforscht 
werden. 

Flexibilisierung von Arbeit – eine 
Herausforderung  
Die Arbeitsverdichtung sowie schwim
mende Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit können sich negativ auf die Si
cherheit und Gesundheit von Beschäf
tigten auswirken. Die Frage ist, wie 
sich zum Beispiel Einwirkungen und 
Belastungen, die intermittierend – 
also mit längeren Pausen – auftreten, 
ermitteln und dokumentieren lassen. 
Und welche Erkrankungen werden 
durch konkrete berufliche Tätigkeiten 

wesentlich verursacht? Fragen wer
fen auch die neuen Formen freier Tä
tigkeit wie SoloSelbstständigkeit auf: 
Diese orientieren sich nicht an den 
klassischen Kriterien eines sozialver
sicherungspflichtigen Beschäftigungs
verhältnisses. Zu klären ist, welche 
Merkmale künftig darüber entschei
den sollen, wer in Deutschland unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfall
versicherung steht. Ob diese für ein
getretene Unfälle und Krankheiten in 
Anspruch genommen werden kann, 
hängt auch von der Beantwortung der 
Fragen ab. 

| www.dguv.de (Webcode: d1296) 

Die Zukunft hat begonnen
Das „Internet der Dinge“ verändert Prüfung, Zertifizierung und Normung

Nichts zum Essen daheim? Der intel
ligente Kühlschrank merkt, wenn et
was fehlt, bestellt es im Internet und 
veranlasst die pünktliche Lieferung. 
Kühlschrank, Heizung, Auto: Alle 
denkbaren elektronischen Gegen
stände können durch integrierte Com
puter zu intelligenten Dingen wer
den, die miteinander kommunizieren. 
Durch das „Internet der Dinge“ entste
hen neue Geschäftsmodelle, Arbeits
formen und Berufsbilder – mit Folgen 
für die Prävention. Diese muss Gefähr
dungen neu identifizieren und Risi
ken neu bewerten. Die bei der Berufs
genossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe (BGN) angesiedelte Prüf 
und Zertifizierungsstelle im DGUV 
Test entwickelt dazu neue Methoden, 
Verfahren und Messgeräte. Bei einem 
Zukunftsworkshop haben sich Prä
ventionsfachleute mit den Herausfor
derungen in der Maschinensicherheit 

im Zeitalter von Industrie 4.0 befasst 
und Thesen zum Prüfen und Zertifizie
ren in der Arbeitswelt formuliert. Dazu 
gehört unter anderem, dass Hersteller 
von Maschinen und Geräten bei der 
Integration von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz in der Umsetzung 
von Industrie 4.0 begleitet werden.

Klare Regeln für die Normung 
Allerdings ist es bislang so, dass Lö
sungen für Industrie 4.0 sehr spezi
fisch und nicht auf andere Systeme 
übertragbar sind. Damit diese Insellö
sungen zu Komplettlösungen werden, 
bedarf es Standards und Normen. Nor
mung trägt zu einheitlichen Regeln 
und sicheren Arbeitsmitteln bei. Au
ßerdem expandiert sie: Auch arbeits
schutzrelevante Dienstleistungen, 
Qualifikationen sowie betriebliche Ab
läufe in den Unternehmen werden im
mer häufiger genormt. Ein Grundsatz

papier vom 6. Januar 2015, das unter 
Mitwirkung der gesetzlichen Unfall
versicherung und der Geschäftsstel
le der Kommission für Arbeitsschutz 
und Normung (KAN) entstanden 
ist, regelt nun, welche neuen Norm
projekte für den Arbeitsschutz zuläs
sig und sinnvoll sind. Es betont den 
Vorrang von Vorschriften und Regeln 
des  Staates und der Unfallversiche
rungsträger. Damit wird das Verhält
nis von Normung und betrieblichem 
Arbeitsschutz weiter konkretisiert – 
ein Meilenstein auf dem Weg zu einem 
modernen, einheitlichen Vorschrif
ten und Regelwerk auch in Zeiten von 
 Industrie 4.0.

| www.dguv.de (Webcodes: d1087143    
 und d123763)
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Für neue Formen der Arbeit und 
neue Technologien gerüstet
Qualifizierung ist ein Schlüssel, um den Wandel der Arbeit erfolgreich  
mitzugestalten

Wer immer tut, was er schon 
kann, bleibt immer das, was 
er schon ist.“ So brachte es 

der Auto hersteller Henry Ford auf den 
Punkt. Schon heute sind Qualifizie
rungen und Weiterbildungen zentra
le Bausteine in erfolgreichen Erwerbs
biografien. Noch arbeiten wir häufig 
in vertrauten Strukturen, aber wie lan
ge noch? Die vierte Industrialisierung 
bahnt sich an. Die Digitalisierung ver
ändert nicht nur unsere Arbeitsplätze, 
sondern auch die Anforderungen und 
Aufgaben, die an die Beschäftigten ge
stellt werden. Eine neue lebenslange 
Lernkultur wird bei der Bewältigung 
dieser Herausforderungen eine zentra
le Rolle spielen. Denn die immer kür
zeren Innovations zyklen tragen dazu 
bei, dass nicht nur Produkte, sondern 
auch Arbeits strukturen und prozes
se innerhalb kleinerer Zeit einheiten 
durch neue ersetzt werden. Auch die 
Halbwertzeit von Wissen nimmt zu. 
Wissen wird schneller „älter“. Be
schäftigte müssen sich daher immer 
öfter auf veränderte Rahmenbedin
gungen einstellen und ihren Wissens

bestand anpassen und erneuern. Be
triebe müssen diesen Trend früh zeitig 
erkennen und neue LernInfrastruk
turen und flexible Lern systeme für die 
Beschäftigten aufbereiten. 

Die gesetzliche Unfallversiche-
rung gestaltet mit 
Hier ist auch die gesetzliche Unfall
versicherung in ihrer Rolle als größ
te nicht staatliche Bildungsträgerin 
gefragt: Angepasste Qualifikations
inhalte und methoden sind notwen
dig, um den rasch wechselnden An
forderungen des technologischen 
und digitalen Wandels gerecht zu 
werden. Aber auch die veränderten 
Arbeits formen und Beschäftigungs
verhältnisse, die mit mehr Flexibilität 
der Beschäftigten einhergehen, ver
langen neue Lernformen: Informelles 
Lernen, ELearning, arbeits integriertes 
Lernen oder alters gerechtes Lernen 
sind dafür einige Beispiele. Eine zu
künftige Aufgabe der gesetzlichen Un
fallversicherung wird es daher sein, 
diese neuen Inhalte und Methoden 
im Bildungs bereich zu erarbeiten und 

umzusetzen. Damit dies gelingt, po
sitioniert sich die gesetzliche Unfall
versicherung als offene Dialogpartne
rin im Bereich Bildung insbesondere 
für Gesundheits und Arbeits schutz
themen. Dafür werden regelmäßig 
Veranstaltungen und Weiterbildun
gen zum Thema Lernen und Arbeiten 
in einer digitalisierten Welt angeboten. 

Zu den neuen Lernformen kommen 
auch neue Anforderungen an Menge, 
Darstellungsform und Inhalt von In
formation dazu, auch und insbeson
dere von Arbeitsschutzinformatio
nen. Der Grund dafür sind veränderte 
Qualifikations strukturen der Beschäf
tigten und eine zunehmende Beschäf
tigungspolarisierung. Auch hierin liegt 
für die gesetzliche Unfallversicherung 
eine der Herausforderungen für die 
Qualifikationen von morgen. Immer 
im Blick: eine neue lebens lange Lern
kultur für die Beschäftigten der versi
cherten Unternehmen, Verwaltungen 
und Bildungseinrichtungen, aber auch 
der eigenen Beschäftigten.

| www.dguv.de (Webcode: d76)

Arbeitsstrukturen  
und -prozesse werden 
sich zukünftig noch 
schneller ändern. 
Eine lebenslange 
Lernkultur wird bei 
der Bewältigung der 
Herausforderungen 
eine zentrale Rolle 
spielen.
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DIE ZUKUNFT FEST IM BLICK  
In Virtueller Realität (VR) interagiert der Mensch mit simulierten An-
lagen, Maschinen und Arbeitsmitteln. So ist eine frühzeitige und nach-
haltige Prävention möglich. Am IFA steht dazu ein Labor zur Verfügung. 

Willkommen in der  
Arbeitswelt von morgen
Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Fachleute am Institut für Arbeitsschutz 
der DGUV (IFA) forschen mit innovativen Methoden nach Antworten
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RESTRISIKEN ERMITTELN  
Industrieroboter können den Menschen unterstützen und 
entlasten. Um Kollisionsrisiken zu minimieren, erforscht 
das IFA neben sicherer Sensorik auch Kraft-Druck-Grenz-
werte. So werden mechanische Einwirkungen so weit wie 
möglich begrenzt. 

NEU IM TEAM: KOLLEGE ROBOTER  
Prozesse, bei denen Menschen Hand 
in Hand ohne trennende Schutzein-
richtungen mit Industrierobotern 
zusammenarbeiten, müssen genau 
erforscht werden. Im IFA werden 
geeignete Technologien für Schutz-
maßnahmen an kollaborierenden 
Robotern erprobt und bewertet. 

EINTAUCHEN IN NEUE WELTEN  
Rechnersysteme und Projektionssys-
teme lassen im Labor des IFA eine 
virtuelle, dreidimensionale und dyna-
mische Arbeitsumgebung entstehen. 
VR simuliert Gefährdungen, ohne den 
Menschen tatsächlich zu gefährden. 

DGUV Jahrbuch 2015/16 53

Zukunft der Arbeit



Industrie 4.0 – von der  
Forschung in die Praxis
Das IFA erforscht die Folgen der Digitalisierung für die Sicherheit  
und Gesundheit der Beschäftigten

Bei der Mensch-Roboter-Kollaboration kann es zu Kollisionen kommen.
Diese dürfen nur ein minimales Schmerzempfinden auslösen.

Die voranschreitende Digitalisie
rung revolutioniert die Arbeits
welt, vor allem in der Produkti

on. Was technische Innovationen für 
die Sicherheit und Gesundheit von 
Beschäftigten bedeuten, untersucht 
das IFA. Es gestaltet so den durch 
die Digitalisierung bedingten Struk
turwandel mit. Ein Instrument hier
für ist das Risikoobservatorium der 
DGUV. Es soll neue Herausforderun
gen in der Prävention vorausschau
end ermitteln. Nach den Ergebnissen 
einer ersten, von diesem Observatori
um durchgeführten Befragungsrunde 
wird die Präventionsarbeit der Unfall
versicherungsträger künftig beson
ders durch die Digitalisierung der Ar
beitswelt gefordert. Dazu gehören die 
Vernetzung, die Erreichbarkeit und 

die Kontrolle durch neue Informati
onstechnologien. 

Sichere Kooperation von  
Mensch und Roboter
Daher befasst sich die Präventionsfor
schung am IFA mit kollaborierenden 
Robotern, also komplexen Maschinen, 
die sich einen Arbeitsbereich mit Men
schen teilen und dort unterstützend 
auf die ausgeübte Tätigkeit einwir
ken. So kann ein Roboter ein schweres 
Werkstück heben und positionieren, 
während ein Mensch leichte Eisenteile 
anschweißt. Fehlen trennende Schutz
einrichtungen, sind andere tech nische 
Maßnahmen erforderlich, um Kollisio
nen zu vermeiden: Durch eine geziel
te Robotersteuerung kann das Kollisi
onsrisiko laufend minimiert werden. 

„Das IFA hat die 
technologischen, 
medizinischen,  

biomechanischen 
und prüftechnischen 

Anforderungen an 
die Arbeit mit  

kollaborierenden  
Robotern definiert.“
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Zur Bewertung der Restrisiken wur
de am IFA ein KraftDruckMessgerät 
 entwickelt: Es erhebt, visualisiert und 
dokumentiert die Belastungen durch 
Kollisionen mit dem Roboter, sodass 
die Einhaltung der Grenzwerte über
prüft werden kann.

Das IFA hat die technologischen, 
medizinischen, biomechanischen und 
prüftechnischen Anforderungen an die 
Arbeit mit kollaborierenden Robotern 
definiert. Die ergonomischen Anfor
derungen an die MenschRoboterKol
laboration wurden im Virtual Reali
ty Labor SUTAVE am IFA untersucht. 
Dazu gehört, welche Distanzen zwi
schen Mensch und Roboter angemes
sen sind und wie Geschwindigkeiten 
sowie Fahrwege des kollaborierenden 
Roboters ausgelegt sein sollten. Viele 
Ergebnisse aus den IFAProjekten, die 
erstmals bereits im Jahr 2009 veröffent
licht wurden, sind in Roboternormen 
eingeflossen. Für die Planung von kol
laborierenden Robotersystemen hat 
die DGUV für nationale Hersteller wich  
tige Hinweise in einer Informations
schrift zusammengefasst. 

Datenbrillen –
Mini-Computer auf der Nase 
Die Präventionsforschung am IFA be
schäftigt sich auch mit Datenbrillen 
und HeadMountedDisplays (HMD). 
Das sind kleine Anzeigegeräte, die am 
Kopf der arbeitenden Personen befes
tigt oder in den Brillen inte griert sind. 
Der Hauptvorteil der Geräte liegt da
rin, dass Informationen wie Bedie
nungsanleitungen in das Sichtfeld 
eingeblendet werden, sodass die Hän
de für die Arbeit frei bleiben. Auch 
Zweitmeinungen oder weitere Infor
mationen lassen sich so abrufen. Da
tenbrillen und HMD werden durch 
Sprache, Gesten oder externe Gerä
te gesteuert. Bei ihrer Verwendung in 
der Arbeitswelt stellt sich insbesonde
re die Frage nach der physischen und 
psychischen Beanspruchung der Nut
zerinnen und Nutzer. 

Das IFA hat daher damit begon
nen, den Einsatz von Datenbrillen an 
 Arbeitsplätzen in der Kommissionie

rung zu erforschen. Es wurden erste 
Anwendungen programmiert, bei de
nen Beschäftigte über die Datenbrille 
Gefahrstoffsymbole erkennen und be
werten konnten. Mit Datenbrillen lässt 
sich auch Biofeedback gewinnen. Eine 
mögliche Anwendung wurde durch 
eine OnlineAnzeige des gemessenen 
Kopfneigungswinkels mit ergonomi
scher Bewertung realisiert. Derzeit un
tersucht das IFA, ob Datenbrillen die 
Ergonomie an Sortierarbeitsplätzen 
verbessern können. 

3D-Drucker: Technische Innova-
tionen und Arbeitsschutz 
In additiven Fertigungsverfahren 
liegt revolutionäres Potenzial für Pro
duktion und Logistik: Damit werden 
schichtweise dreidimensionale Pro
dukte und Werkstücke aufgebaut. 
Fraglich ist, ob dabei  Gefahrstoffe 
auftreten oder die gefertigten Pro
dukte selbst Gefahrstoffe emittieren. 
Erste orientierende Messungen eini
ger Unfallversicherungsträger und 
des IFA liegen vor. Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) strebt dazu eine Kooperation 
mit dem IFA an. Sobald ausreichende 
Kenntnisse vorliegen, werden das IFA 
und die Unfallkasse NordrheinWest
falen (UK NRW) eine Handlungsanlei
tung erarbeiten, die ein gemeinsames 
Vorgehen zu künftigen Expositions
messungen an Arbeitsplätzen gewähr
leistet. 

Geplant ist auch ein Projekt mit 
dem Sachgebiet Gefahrstoffe im Fach
bereich Rohstoffe und chemische In
dustrie. Es soll den Nachweis zum 
sicheren Betrieb von 3DDruckern er
bringen. Die Beispiele zeigen, worum 
es der Präventionsforschung am IFA 
geht: technische Innovationen und 
 Arbeitsschutz sinnvoll miteinander zu 
verbinden.

| www.dguv.de (Webcode: d1146647)
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Monokulare See Through  
Datenbrille: Die Datenbrille 
projiziert virtuelle Infor-
mationen vor ein Auge. Mit 
dem anderen Auge ist eine 
uneingeschränkte Sicht mög-
lich. Die Realität wird direkt 
wahrgenommen. 

Binokulare See Through 
 Datenbrille: Die Datenbrille 
projiziert virtuelle Informa-
tionen vor beide Augen, 
gleichzeitig wird aber auch 
die Realität wahr genommen.
Quelle: IFA

Head-up-Display (HUD), ohne 
see through: Das dargestellte 
HUD ist ein Anzeigesystem, 
bei dem ausschließlich 
virtuelle Informationen in das 
Sichtfeld projiziert werden.

DATENBRILLEN: 
Beispiele für die Funktions-
weisen von Datenbrillen und 
Head-up-Displays (HUD): 
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KONTAKTDATEN

HAUPTGESCHÄFTSFÜHRUNG

Hauptgeschäftsführer:
Dr. Joachim Breuer  
Telefon: 030 288763-810

Stellvertretender  
Hauptgeschäftsführer:
Dr. Walter Eichendorf 
Telefon: 02241 231-1105

Stellvertretende  
Hauptgeschäftsführerin:
Petra Zilch 
Telefon: 089 62272-161

STABSBEREICHE

Direktionsbüro:
Lennard Jacoby  
Telefon: 030 288763-650

Kommunikation:
Gregor Doepke
Telefon: 030 288763-760

Politik:
Dr. Renate Colella
Telefon: 030 288763-820

Internationale Beziehungen:
Dr. Gregor Kemper
Telefon: 030 288763-630

Personal:
Marc Pohl 
Telefon: 02241 231-1393 

Rehabilitationsstrategien  
und -grundsätze:
Dr. Friedrich Mehrhoff 
Telefon: 030 288763-818

GESCHÄFTSBEREICH PRÄVENTION

Leitung  
Geschäftsbereich Prävention 
Stabsbereich Prävention:
Dr. Walter Eichendorf

Abteilung Sicherheit  
und Gesundheit:
Dr. Jochen Appt 
Telefon: 02241 231-1300

Institut für Arbeitsschutz  
der DGUV (IFA):
Prof. Dr. Dietmar Reinert
Alte Heerstraße 111,  
53757 Sankt Augustin 
Telefon: 02241 231-2700

Institut für Prävention und
Arbeitsmedizin der DGUV (IPA):
Prof. Dr. Thomas Brüning
Bürkle-de-la-Camp Platz 1, 
 44789 Bochum
Telefon: 0234 302-4501

Institut für Arbeit und Gesundheit  
der DGUV (IAG):
Prof. Dr. Dirk Windemuth
Königsbrücker Landstraße 2,  
01109 Dresden
Telefon: 0351 457-1000

GESCHÄFTSBEREICH  
VERSICHERUNG

Leitung Geschäftsbereich 
 Versicherung:
Dr. Joachim Breuer

Abteilung Versicherung  
und Leistungen:
Dr. Edlyn Höller 
Telefon: 030 288763-853  

GESCHÄFTSBEREICH SERVICES

Leitung  
Geschäftsbereich Services
Stabsbereich Services:
Petra Zilch

Abteilung IT-Services:
Norbert Bodmann 
Telefon: 02241 231-1317

Abteilung Allgemeine  
Verwaltung:
Andreas Altenburg 
Telefon: 030 288763-610 

Abteilung Justitiariat,  
Allgemeines Recht:
Iris Raiber
Telefon: 089 62272-131

Finanzen, Controlling,  
Betriebswirtschaft / Revision – 
Prüfung und Beratung: 
Jörg Botti 
Telefon: 089 62272-137

Hochschule der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(HGU):
Prof. Harald Becker 
Telefon: 06621 405-210

Campus Bad Hersfeld
Seilerweg 54, 36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621 405-0

Campus Hennef
Zum Steimelsberg 7, 53773 Hennef
Telefon: 02242 89-0

Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung e.V. (DGUV) hat ihren Sitz 
in Berlin und Geschäftsstellen in 
Sankt Augustin und München.

DGUV Berlin
Glinkastraße 40, 
10117 Berlin
Telefon: 030 288763-800

DGUV München
Fockensteinstraße 1, 
81539 München
Telefon: 089 62272-0

DGUV Sankt Augustin
Alte Heerstraße 111, 
53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 231-01
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BERUFSGENOSSENSCHAFTEN UND
UNFALLKASSEN
 

BERUFSGENOSSENSCHAFTEN 

Berufsgenossenschaft Rohstoffe  
und chemische Industrie 
www.bgrci.de  

Berufsgenossenschaft Holz  
und Metall 
www.bghm.de  

Berufsgenossenschaft Energie Textil  
Elektro Medienerzeugnisse 
www.bgetem.de  

Berufsgenossenschaft Nahrungs-
mittel und Gastgewerbe 
www.bgn.de 

Berufsgenossenschaft  
der Bauwirtschaft 
www.bgbau.de 

Berufsgenossenschaft Handel  
und Warenlogistik 
www.bghw.de 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft  
www.vbg.de 

Berufsgenossenschaft Verkehrs-
wirtschaft Post-Logistik Telekommu-
nikation
www.bg-verkehr.de 

Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
www.bgw-online.de

UNFALLVERSICHERUNGSTRÄGER  
DER ÖFFENTLICHEN HAND  
BUNDESWEIT

Unfallversicherung Bund und Bahn 
(UVB)
www.uv-bund-bahn.de

UNFALLVERSICHERUNGSTRÄGER  
DER ÖFFENTLICHEN HAND LANDESWEIT

Unfallkasse Baden-Württemberg
www.ukbw.de

Kommunale Unfallversicherung Bay-
ern/Bayerische Landesunfallkasse
www.kuvb.de

Unfallkasse Berlin
www.unfallkasse-berlin.de

Unfallkasse Brandenburg  
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg 
www.ukbb.de

Braunschweigischer Gemeinde-
Unfallversicherungsverband
www.bs-guv.de

Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband Hannover
www.guvh.de

Hanseatische Feuerwehr- 
Unfallkasse Nord
www.hfuk-nord.de

Unfallkasse  
Freie Hansestadt Bremen
www.unfallkasse.bremen.de

Unfallkasse Hessen
www.unfallkasse-hessen.de

Unfallkasse 
Mecklenburg-Vorpommern
www.uk-mv.de

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
www.fuk-mitte.de

Feuerwehr-Unfallkasse  
Niedersachsen
www.fuk.de

Landesunfallkasse Niedersachsen
www.lukn.de

Unfallkasse Nord
www.uk-nord.de

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
www.unfallkasse-nrw.de

Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband Oldenburg
www.guv-oldenburg.de

Unfallkasse Rheinland-Pfalz
www.ukrlp.de

Unfallkasse Saarland
www.uks.de

Unfallkasse Sachsen
www.unfallkassesachsen.de

Unfallkasse Sachsen-Anhalt
www.ukst.de

Unfallkasse Thüringen
www.ukt.de
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